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Überlegungen zum Nationalpark Bayerischer Wald
nach dem gegenwärtigen Stand der Diskussion
anläßlich des Schreibens Staatsminister Huber vom 30.12.2003 an die Bürgerbewegung zum Schutze des Bayerischen Waldes.

Ein Beispielsfall für die Irreführung und Manipulation einer

Bevölkerung in einer parlamentarischen Demokratie.
Vorwort/Hinweis (April 2004)
Einschub vom April 2005: Die Überlegungen datieren ursprünglich vom April 2004, sind jedoch noch aktuell, weil sich die Bayerische Staatsregierung und deren Verwaltung nicht in der Lage sehen, auf die mittlerweile vorgebrachte, rechtliche Argumentation der Bürgerbewegung einzugehen. Regierung und Verwaltung scheuen eine rechtlich offene Diskussion wie der Maulwurf das Tageslicht und bleiben unverdrossen bei eingeübten, plakativen Täuschungsphrasen. Das Parlament schaut zu: die Gewährleistung des von ihm 1997 aus Einsicht und gutem Grund beschlossenen und zur Besänftigung der Bürger besiegelten Rechtes steht anscheinend nicht auf seinem Programm – bis jetzt.

Die an die Adresse der Bayerischen Staatsregierung gerichtete Resolution der Bürgerbewegung vom 12. Sept. 2003 und die hier behandelte Antwort des Staatsministers Huber sowie die weitere Korrespondenz sind auf der Homepage der Bürgerbewegung, www.bayerwald-schutzverein.de, Aktionen, abrufbar. Das gleiche gilt für die Beschwerde, welche die Bürgerbewegung am 16. August 2004 über den Staatsminister für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und gegen den Leiter der Nationalparkverwaltung bei dem Ministerpräsidenten der Bayerischen Staatsregierung erhoben hat, sowie für die dortige Antwort und eine weitere Beschwerde dazu. Abrufbar auf der genannten Homepage ist auch das an alle Abgeordneten des bayerischen Landtages gerichtete Schreiben vom 27. Dezember 2004, in dem die Abgeordneten an die Aufgabe des Parlamentes erinnert werden, die Einhaltung geltenden Rechtes auch seitens der Bayerischen Staatsregierung im Auge zu behalten. Eine Reihe rechtlicher Fragen ist dort schon so weitgehend behandelt, daß dazu nachstehend eine Kurzfassung genügen mag.
Da das Ministerschreiben vom 30.12.2004 Angelpunkt der Überlegungen war, hat es auch die Gliederung der Überlegungen beeinflußt. Diese Gliederung, die heute anders aussehen würde, wird aus arbeitstechnischen Gründen beibehalten, da sich die Argumente seither kaum geändert und nicht gebessert haben.

Die Datei ist nicht zum Durchlesen in einem Rutsch bestimmt. Das ist bei der aufgefächerten Materie (wirtschaftliche, soziale, rechtliche und forstlich-biologische Belange), die berücksichtigt werden mußte, schwer möglich. Die Datei soll Material zu einer systematischen Beurteilung des Themas Nationalpark Bayerischer Wald und zu Einzelfragen bieten sowie Querverbindungen zu den unterschiedlichen Perspektiven der Diskussion um den Nationalpark aufzeigen. Nur so kann deutlich werden, daß es sich bei dem Nationalpark Bayerischer Wald in Wahrheit um einen rechtlichen und politischen Tatort handelt, in dem nicht nur naturbezogene, sondern auch nachhaltig wirtschaftliche und soziale Fakten gesetzt werden.
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Vorbemerkungen (25. April 2004)
1.
Die Überlegungen sind schriftlich festgehaltenes Nachdenken. Sie beruhen auf einem Zusammentrag von rechtstatsächlichen Gegebenheiten, von Fakten und Rechtsvorschriften sowie auf der Beobachtung von Zusammenhängen und Behauptungen, durch die auch einem problematischen Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes eine irreführende Rolle zugewiesen wird. Sie dienen der persönlichen Meinungsbildung auf der Grundlage einer rechtlich schulmäßig und solide begründeten Beurteilung, die ihrerseits auf den feststellbaren Fakten und den dazu geltenden Rechtsvorschriften beruht.
Abgeschlossen ist in diesen Überlegungen die rechtlich/gesetzestechnische Standortsbestimmung und Bewertung für die Schutzobjekte „Hochlagenwald“ und „Wasserhaushalt“ im Rahmen der „Verordnung über den Nationalpark Bayerischer Wald“ (Erweiterungsfassung vom 12. September 1997 - im folgenden NPVO)
 - in Verbindung mit dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) und dem Waldgesetz für Bayern (BayWaldG) unter Berücksichtigung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG, Neufassung vom 25. März 2002) und der „Richtlinie 92/43/EWG des Rates“ der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Mai 1992 „zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“ (sog. FFH-Richtlinie)
.

Die rechtlich begründeten, politischen Forderungen hingegen (B 1.14), die eine Bürgerbewegung daraus herleiten kann oder sollte, unterliegen naturgemäß mehr der persönlichen Einstellung und Entscheidung. Für die Akteure allerdings – Regierung und Nationalparkverwaltung – und für des Parlament kann das Recht nicht, je nach persönlicher Einstellung und Meinung, nach Kalkül oder nach Fraktionsdisziplin, zur Disposition gestellt werden.
2.
Das Schreiben des Staatsministers hat, bei allem Respekt, rechtlich zu wenig Substanz, um die Materie in ausreichendem Maße dadurch zu erfassen und abzuhandeln, daß man auf seine Argumente, soweit substantiell überhaupt greifbar, im einzelnen einzugehen versuchte. Andererseits bezieht  sich der Minister unter Ziffer 1 seines Schreibens auf ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes (VGH) vom 15. September 1999 zu der Normenkontrollklage 9 N 97.2686. Obwohl er dies nur punktuell durch die Inanspruchnahme von Einzelpassagen aus den Entscheidungsgründen des Urteils tut, und zwar, in sattsam bekannter Weise, ohne jegliche Eigenargumentation, zwingt dies verschiedentlich dazu, auch auf weitgehend beiläufig, irrig und/oder überflüssigerweise abgegebene Meinungsäußerungen des Gerichtes einzugehen. Abgesehen davon, daß dies eine Stellungnahme außerordentlich erschwert, macht es die Sache auch umfangreich, hindert Regierung und Verwaltung aber auch bei aller Sorgfalt trotzdem nicht, sich weiterhin mißbräuchlich und irreführend auf dieses Urteil zu berufen, um bei der Bevölkerung den Eindruck zu erwecken, die Bayerische Staatsregierung übersehe souverän die Rechtslage und halte sich rechtstreu daran.
Was diesen Überblick angeht, ist zunächst einmal festzustellen, daß dem betreffenden Urteil des VGH zu der hier geführten Diskussion überhaupt keine Bindungswirkung zukommt oder angedichtet werden sollte (s. § 47 Abs.5 Satz 2 VwGO - Anlage).Da dieser Hinweis für Nichtjuristen etwas artifiziell wirkt, sei hinzugefügt,  daß sich das Urteil nur mit der Klage einer Anliegerin zum Nationalpark zu befassen hatte, welche die Feststellung der Nichtigkeit der Nationalparkverordnung begehrte, weil sie sich durch Borkenkäferflug aus dem Nationalpark geschädigt sah. Das Gericht hatte sich nicht mit der Frage zu befassen, wie die forstfachliche und naturschutzrechtliche Behandlung der Wälder im Alt- und/oder Neugebiet des Nationalparkes zu erfolgen hat, insbesondere nicht nach der Erweiterungs- und Änderungssatzung von 1997 mit der Einführung des § 14 NPVO. Dessen ungeachtet wird der gegenteilige Eindruck durch Regierung und Verwaltung ebenso beharrlich wie systematisch und mißbräuchlich irreführend verbreitet.
3. Da in der zu definierenden Rechtslage – neben den biologisch-forstlichen Fragen – der entscheidende Kern der Sache liegt, werden sich auf die eine oder andere Weise deutliche, gegebenenfalls sehr deutliche Worte hier und künftig nicht immer vermeiden lassen. Im übrigen wird sich auch nicht vermeiden lassen, daß die Bürgerbewegung der Bevölkerung wenigstens versuchsweise aufzeigt, mit welcher werblichen und sprachlichen Verdrehungstechnik man sie an der Nase herumführt, und zwar, wie ich meine, zu ihrem unvermeidlichen Schaden. Ich bedauere, daß dies, jedenfalls hier im ersten Anlauf, dazu führt, gleiche Problempunkte wiederholt unter verschiedenen Blickwinkeln – sprachlich, wirtschaftlich, taktisch und nicht zuletzt rechtlich – zu behandeln, so daß der Leser sich wahrscheinlich mehrfach durch den Text quälen, sicher auch einmal in der Mitte oder hinten (wieder) beginnen muß, wenn er Fehler oder Bestätigung sucht.
4. Auch wenn die Zeit die Diskussion mit Sicherheit auf wenige Brennpunkte konzentrieren wird, kann die jeweils richtige Antwort zur gebotenen Verhaltens- und Vorgehensweise nur gefunden werden, wenn der Gesamtzusammenhang im Blick bleibt, und zwar einschließlich der Frage nach Sinn (oder Unsinn) und Machbarkeit sogenannter Nationalparke in mitteleuropäischen Kulturlandschaften unter dem Verständnismuster, das den Nationalparken neuerdings unterlegt werden soll. Das ist selbstverständlich vorab auch bei der Beurteilung des Schreibens des Staatsministers zu bedenken.
A
Zur rechtlichen Entwicklungsgeschichte des Nationalparks; Grundlagen und Beobachtungen.
A 1
Der Nationalpark: Die falschen Jubiläumsangaben

Die Diskussion um Ziel und Zweck, Sinn und Unsinn des Nationalparkes wird von der öffentlichen Hand mit verdeckten Karten geführt, da die Bevölkerung nicht in der gebotenen Weise über den rechtstatsächlichen Wandel bei der Behandlung und Definition (samt Zweck und Ziel) des Begriffes ‚Nationalpark’ aufgeklärt wurde. Eine solche Aufklärung wird in einer aufwendigen Kooperation von Regierung und marktbeherrschend meinungsmachender Presse unter Verbreitung utopischer Wunschbilder aus einer Collage von Robinson und Grzimek mit allen Mitteln verhindert. So wird eine Mehrheitsmeinung aus Vorstellungs- und Motivationswelten produziert, in denen ‚natürlich’ auch ein wenig Rousseau (aus dem Kinderbuch) und viel Yellowstone nicht fehlen darf.
Dabei muß man in Betracht ziehen, daß die Bayerische Staatsregierung mit der rechtlichen Ausgestaltung des Nationalparkbegriffes im Kontext der Art. 7 und 8 BayNatSchG (Anlage) eine artifizielle Konstruktion (m.E. eine  Fehlkonstruktion) auf den Weg gebracht hat, die in höchstem Maße erklärungsbedürftig ist und sich für den gesunden Menschenverstand eines mit Sprache und Landschaftskultur herkömmlich vertrauten Staatsbürgers auch bei mehrfachem Erklärungsversuch noch als schwer verdauliche Kost erweist. (Siehe dazu nachstehend A 3 und 4 sowie, hinsichtlich des Fremdenverkehrs, A 6 und C 4.)
Die zeitliche und inhaltliche Entwicklung der Naturschutzgesetze in Bund und Ländern sowie die Konstruktion der Verordnung über den Bayerischen Wald von 1992 (NPVO 92)
 lassen nahezu zwingend darauf schließen, daß die gesetzlichen und verordnungstechnischen Vorgaben für die Nationalparke in der Bundesrepublik maßgeblich über die Landesregierung in Bayern lanciert wurden (dazu nachstehend A 5). Wenngleich der Nationalpark Bayerischer Wald (NP) keineswegs so alt ist, wie in den jeweiligen Jubiläumsbehauptungen und Medien unverdrossen verbreitet wird (dazu weiter unten), darf sich die betroffene Bevölkerung doch  rühmen, in der Bundesrepublik das erste, in großem Stil experimentelle Langfristopfer einer verwaltungstechnisch organisierten Urwaldphantastik unter Nationalparketikett zu sein.
Ich vermute, da, die Bevölkerung dies um so weniger schätzen wird, je genauer und sorgfältiger die Bürger
 über die anstehenden Sachverhalte aufgeklärt werden – oder würden.
In diesem Sinne muß zunächst einmal klargestellt werden, daß der Naturpark Bayerischer Wald (NP) erst mit der vorstehend genannten NPVO vom 21. Juli 1992 gegründet wurde. Erst in dieser Rechtsverordnung wurden Gebiet (Altgebiet), Zweck und Ziele sowie Handlungsge- und –verbote für die Verwaltung und Bevölkerung festgelegt, und zwar in gravierender Änderung der bisherigen Rechtslage und der Vorstellung, welche die Bevölkerung dazu bisher hatte. Der VGH führt a.a.O
 in eingehender Begründung aus:
„Bei der früheren Verordnung über den Nationalpark Bayerischer Wald vom 15. März 1973 (GVBl S.212) handelte es sich um eine bloße Organisationsverordnung, die im wesentlichen nur die Errichtung der Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald und die Umschreibung der ihr obliegenden Aufgaben zum Gegenstand hatte. Eine Erklärung zum Nationalpark als besonderes Schutzgebiet  war nicht Gegenstand dieser Verordnung und konnte es auch nicht sein.“
Die fehlende Kenntnis der Bürger über diese Grundtatsache ist, neben mangelnder oder irreführender Aufklärung, einer der Gründe, warum die mit der NPVO 92 geänderte Rechtslage von der Bevölkerung nicht oder  nicht ausreichend kritisch wahrgenommen wurde. Vermutlich hat man 1992 gedacht: „Kennen wir doch schon.“ Man war angesichts der liegen gelassenen Windbrüche aus den Jahren 1983/84/85 schon ausreichend frustriert.
A 2
Der Nationalpark: Die rechtlich gegenstandslos gemachte Vorstellung der Bevölkerung

Nach den mir zur Verfügung stehenden Informationen erfolgten die ersten Initiativen zur Eröffnung eines Nationalparkes Bayerischer Wald schon in den sechziger Jahren. Der Beschluß zu seiner Einrichtung, was noch lange nicht seine tatsächliche Gründung und Definition seiner Ziele und Zweckbestimmung bedeutet,
- das wird konsequent falsch dargestellt und gehört zum amtlichen Programm der Irreführung - 

ist durch den Landtag schließlich am 11. Juni 1969 gefaßt worden. Am 07. Oktober 1970 wurde das gefeiert, zu einer Zeit also, zu der es in Bund und Land noch kein Naturschutzgesetz gab. So durfte bzw. mußte sich der Vorstellungsinhalt der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Weichenstellung für eine Akzeptanz einer solchen Einrichtung - ganz selbstverständlich noch an der sprachlichen Bedeutung des Wortes orientieren. Die Feier war rechtlich immer noch kein Eröffnungstatbestand mit der Folge, daß das was aus dieser Feier resultieren sollte, der Bevölkerung später beschert werden konnte.
Ich gehe davon aus, daß der resignative Groll der Bevölkerung und die verschiedentlich auch lautstarke Empörung gegenüber dem, was da jetzt geschieht (bzw. nicht geschieht) darauf zurückzuführen ist. Und das zu recht. Die Bevölkerung – auch soweit sie in den sechziger Jahren einen Nationalpark nach Maßgabe der damaligen Vorstellungen gefordert hat - kann überhaupt nicht verstehen, was ihr seit den Windbrüchen vor rund zwanzig Jahren  vorexerziert wird und schmackhaft gemacht werden soll. Es liegt weit ab von ihrem ursprünglichen Sprachverständnis und den daraus abgeleiteten Vorstellungen - insbesondere bei der Behandlung des Hochlagenwaldes.
Das ist gewissermaßen die schlichte Wurzel staatsbürgerlichen Zorns: Der Bürger sieht, daß hier etwas passiert, was er so nicht wollte und mehrheitlich ‚unbelehrbar’ auch jetzt noch nicht will. Darüber hinaus spürt er zumindest, daß hier auch rechtlich etwas nicht in Ordnung ist. Und auch da täuscht der Bürger sich nicht. Denn es wird nachstehend aufgezeigt werden, daß die Aufgabe der Borkenkäferbekämpfung vor der Gründung des Nationalparkes (1992) rechts- und pflichtwidrig war, und zwar mit sozialen, wirtschaftlichen und forstlichen Schäden bis heute und weit in die Zukunft (siehe dazu auch A 8 am Ende).
Aus gegebenem Anlaß muß klargestellt werden, daß die Borkenkäferbekämpfung, von der hier gesprochen wird und welche auch die Bürgerbewegung meint, nicht eine chemische Bekämpfung ist, sondern die Entfernung der befallenen Bäume und das Abräumen der Windbrüche meint, weil diese die Brut- und Zuchtstätten der exponentiellen Käfervermehrung sind.
Wie man die praktischen Handlungsmöglichkeiten und Erfolgsaussichten nunmehr auch beurteilen mag: jedenfalls besteht nach der erweiternden NPVO von 1997 und nach Maßgabe des dabei eingefügten § 14 NPVO rechtlich (wieder) die Pflicht zum Schutz und zur Restrukturierung der Hochlagenwälder im Alt- und im Neugebiet mit tradiertem Fichtenbestand, was auch die Bekämpfung des Borkenkäfers beinhaltet (im einzelnen siehe B 1.7.3 ff mit Zitat des § 14 Abs. 1 und 2). Für das Erweiterungsgebiet gilt dies nach § 14 Abs. 3 NPVO, wie später unter B 1.7.6 noch näher darzulegen ist, hinsichtlich der Borkenkäferbekämpfung mit Rücksicht auf die Hochlagenwälder bis zum Jahre 2017 unter Ausschluß praktisch jeden Ermessensspielraumes. Danach, also nach 2017, gelten auch im Neugebiet für die Hochlagenwälder die allgemeinen Schutzregelungen, wie sie im Jahre 1997 durch § 14 Abs. 1 und 2 NPVO für die Hochlagen des Nationalparkes grundsätzlich und mit etwas freierem Ermessensspielraum in die NPVO aufgenommen wurden.

Das ist eine in der Erweiterungsverordnung von 1997 der Sache nach die rechtstechnisch ausdrücklich vollzogene Berichtigung früherer Fehlvorstellungen, die in der (rechtswidrigen) Verwaltungspraxis nach den Windbrüchen von 1983/84/85 ihren Niederschlag und in der Nationalparkverordnung von 1992 eine Korrektur in der damals schon gebotenen Klarheit noch nicht erfahren hatten. Dies ist ein rechtstatsächlicher Sachverhalt, welcher der Bevölkerung offensichtlich noch nicht ausreichend deutlich gemacht werden konnte – einerseits – und über den von anderer Seite schlicht hinwegpalavert wird - andererseits.
A 3
Der Nationalpark: Die unerwartete Rechtsgestalt

Dabei ist der Bevölkerung noch nicht bekannt, was ihr – nach dem ‚Entwicklungspotiential’ der Richtlinien, nach den Fehlvorstellungen und nach der rechtswidrigen Auslegungspraxis zu geltendem Recht, mit denen Regierung und Verwaltung unter dem gegenwärtigen Regierungsprogramm hantieren - absehbar noch ins Haus steht: 
Das erste Naturschutzgesetz in der Bundesrepublik ist 1973 in Bayern erlassen worden, das erste Bundesnaturschutzgesetz im Jahre 1976. In der amtlichen Begründung zu der Neufassung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 25. März 2002 (BNatSchG (neu)) heißt es zum Begriff „Nationalpark“ (dort geregelt in § 24) warnend und klarstellend (und warnend):
„Gegenüber dem bisherigen § 14 sowie im Unterschied zu den anderen Schutzgebietskategorien
 wird eindeutig zwischen Ausweisungsvoraussetzungen [für die Einrichtung eines Nationalparkes] und Zielsetzung unterschieden.“

Der vorstehend zitierte, gesetzgeberische Hinweis bezieht sich auf § 24 Abs.2 BNatSchG (neu), der wie folgt lautet:

„Naturparke haben zum Ziel, im überwiegenden Teil ihres Gebietes den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten. Soweit es der Schutzzweck erlaubt, sollen Nationalparke auch der  wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis der Bevölkerung dienen.“

Diese atypische Spaltung von der (in Europa regelmäßig kulturlandschaftlichen) Ausgangsbasis und Ziel bei der Eröffnung von Nationalparken gab es in Bayern vorher schon in den Absätzen 1 und 2 des Art 8 BayNatSchG (siehe Anlage).
Es ist zwar festzustellen, daß sich Art. 8 Abs. 2 BayNatSchG noch etwas konservativer verhält als die spätere Rahmenregelung des Nationalparkes im BNatSchG, weil er auch die Erhaltung ‚nur’ „naturnaher“ Systeme anbietet, wovon die NPVO 92 in § 3 Abs. 1 „vornehmlich“ Gebrauch machte. Dies wiederum war 997 die rechtssystematisch stabile Grundlage für den ausdrücklichen und speziellen Sonderschutz für die Hochlagenwälder im Alt- und Neugebiet des Nationalparkes mit dem zeitlich absolut ausgestalteten en Schutz zwischen Rachel und Falkenstein (siehe dazu weiterführend A 4 und B 1.7).
Trotzdem muß bemerkt werden: Es ist mir nicht bekannt, ob der bayerische Gesetzgeber in seinem schon lange vor dem BNatSchG  erlassenen Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) Rechtskundige und Bevölkerung eines gleichen Hinweises bzw. einer solchen Aufklärung für wert hielt wie dies später der Bundesgesetzgeber getan hat. Es ist mir auch nicht bekannt, ob der bayerische Referentenentwurf zur NPVO 92 von der notwendigen Aufklärung begleitet war, daß der Begriff des Erhaltens  in § 3 Abs. 1 NPVO 92/97 einer Kulturlandschaft und eines einmaligen Wald-Kulturproduktes nach ministeriell/regierungsamtlicher Zielsetzung nicht nur entkernt, sondern in sein Gegenteil (Wandel und ‚natürlicher’ Fortschritt durch ‚naturdynamische’ Zerstörung) verkehrt werden sollte – oder ob sich das damals zuständige Forstministerium durch einen mit anderen Kumpanen agitatorisch handelnden Beamten schlicht übertölpeln ließ, wie der erste Leiter der Nationalparkverwaltung 1998 prahlend behauptet (Süddeutsche Zeitung 26. März 1998: Bibelriether nimmt Abschied „Die Zeit arbeitet für eine Philosophie der Wildnis.“). Jedenfalls wurden rechtswidrig Fakten geschaffen (siehe A 8, B 1.7 und C 3), und es weigern sich Verwaltung und Regierung (auch jetzt, 2005 noch), von der in Art. 8 BayNatSchG und § 3 NPVO „vornehmlich“ angebotenen, traditionelleren Sicht und Alternative des Nationalparkes Kenntnis zu nehmen, dies mit der Folge, daß sie unter dieser Option rechtswidrig auch über § 14 NPVO hinwegwalzen.
A 4
Der Nationalpark: Die rechtsphantastische und real existierende Fehlkonstruktion; der Mißbrauch durch die Visionäre
Wenn die Voraussetzungen für die Erklärung zum NP und die mit dem NP dann verfolgten Zwecke und Ziele in der vorbeschriebenen Weise durch Rechtsverordnungen auseinandergetrieben werden sollen, bedeutet dies beispielsweise, daß Kulturlandschaften
, die unter anderem wegen ihrer überragenden Bedeutung und Schönheit (das sind maßgebliche Faktoren für den Wirtschaftsfaktor Fremdenverkehr
) zu Nationalparken erklärt werden, ab dem Zeitpunkt dieser vermeintlichen Privilegierung unvermutet und plötzlich nicht mehr von dem Zweck oder dem Ziel einer  Erhaltung oder Förderung dieser Vorzüge profitieren sollen. Statt dessen „dienen“ sie „vornehmlich der Erhaltung und wissenschaftlichen Beobachtung natürlicher und naturnaher Lebensgemeinschaften“ (vgl. Art. 8 Abs.1+2 BayNatSchG). Der Rechtsgrund für die Benennung. als NP einerseits und die rechtstatsächliche Folge andererseits triften nicht nur auseinander, sie sind in einer Vorschrift in tendenziell unversöhnlichem Gegensatz verkettet. 
Kraß wird der Gegensatz insbesondere dann, wenn er, ungeachtet verhältnismäßig ‚konservativ’ formulierter Vorschriften in einer Nationalparkverordnung, mit ideologischer Verbissenheit zum Tragen gebracht und durch die Kreation populärer, kritiklos leicht zu übernehmender Wunschbilder mißbraucht wird. So ist in § 3 Abs.1 NPVO zwar von der Gewährleistung eines Wirkens der natürlichen Umweltkräfte sowie der ungestörten Dynamik der Lebensgemeinschaften die Rede. Diese programmatischen Sentenzen sind jedoch satztechnisch einem unverdächtig und konkret-konventionell formulierten Rahmenprogramm hintangestellt, das wörtlich und konzeptionell von der Erhaltung naturnaher Strukturen geprägt ist.
. Sie werden aber in der fundamental-ökologischen und technokratischen, von der Regierung gestützten  Phraseologie („die Natur der Natur“ ‚überlassen’) der Nationalparkverwaltung agitatorisch als Hebel und Sprengsatz gegen alle konservativ-bewahrenden (einschließlich der Kultur-bewahrenden) Vorstellungen und ‚handwerklich’ vorrangigen Normvorgaben instrumentalisiert.
Phrasen waren schon immer das Vehikel der Wahl, wenn es darum ging, zum Glück der Menschheit fiskalischen Interessen oder persönlichem Geltungsbedürfnis und Ehrgeiz zu dienen und sich bei der Auslegung von Gesetzen über alle Konventionen, Regelungen und Regeln samt der Sprach- und Sachlogik hinwegzusetzen.
Auch die wörtliche Vorgabe in § 3 Abs.2 Nr. 1 NPVO (Zitat nachstehend), wonach das Gebiet „unter Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse langfristig einer natürlichen, von Menschen unbeeinflußten Entwicklung“ zugeführt werden soll (Zielsetzung im Sinne des § 24 BNatSchG neu), will man bei solchem Vorgehen im Sinne eines sofortigen Verzichtes (was sehr positiv anmutet) auf menschliche Einflußnahme und Gestaltung zu Gunsten einer dann folgenden, langfristigen Entwicklung verstehen und verdrehen. Sofort praktiziert, führt dies zu den bekannten, sofort auch destruktiven und langfristig wirksamen Ergebnissen als Arbeitsgrundlage für künftige Generationen. Man kann eine solch hinterhältige Methode nicht deutlich genug kennzeichnen. Der Vollständigkeit halber ist hier hinzuzufügen, daß bei diesem Procedere, logischerweise und als weiterer Verstoß gegen § 3 Abs.2 Nr. 1 NPVO, auch jeder Einsatz wissenschaftlicher Erkenntnisse im Handlungs- und Abwicklungsprozeß der ‚Zuführung’ entfallen muß. Deswegen ist hier festzustellen, daß die Worte „langfristig“ und „unter Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse zuführen“ in dem genannten Zusammenhang nach Sprachgebrauch und Sachlogik nur eine in langem Bemühen zu erreichende Zielvorstellung, nicht ein kurzfristiges Zweckhandeln oder –unterlassen meinen können.
Um die für offenen und versteckten Mißbrauch anfällige Ambivalenz der vorbeschriebenen Regelung nachvollziehbar zu machen, soll
„§ 3 Zweck“

der NPVO in Abs.1 und 2 (letzterer teilweise) hier zitiert werden:
Abs. 1:
Der Nationalpark bezweckt vornehmlich, eine für Mitteleuropa charakteristische, weitgehend bewaldete Gebirgslandschaft mit ihren heimischen Tier- und Pflanzengesellschaften, insbesondere ihren natürlichen und naturnahen Waldökosystemen zu erhalten, das Wirken der natürlichen Umweltkräfte und die ungestörte Dynamik der Lebensgemeinschaften zu gewährleisten sowie zwischenzeitlich ganz oder weitgehend aus dem Gebiet zurückgedrängten Tier- und Pflanzenarten eine artgerechte Wiederansiedlung zu ermöglichen
.
Abs.2:
Im Rahmen des Absatzes 1 bezweckt der Nationalpark zudem,

1. die bisher forstwirtschaftlich geprägten Wälder unter Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse langfristig einer natürlichen, von Menschen unbeeinflußten Entwicklung zuzuführen, …
2. vom Wald umschlossene Lebensräume wie Mooren, Felspartien und Wasserflächen sowie Quellen als feste Teile der natürlichen Landschaft zu erhalten oder wiederherzustellen und Störungen von ihnen fernzuhalten.

3. kulturhistorisch wertvolle Flächen und Denkmale wie Weideschachten, ehemalige Glashüttenstandorte, Triftklausen und Triftkanäle in ihrer typischen Ausprägung zu erhalten,

5. das Gebiet der Bevölkerung zu Bildungs- und Erholungszwecken zu erschließen, soweit es der Schutzzweck erlaubt. (Weitergehend siehe B 1.5.)
A 5
Der Nationalpark: Wohin die Reise geht (dazu weiterführend B 1.5 und B 1.16).
Wenn Landschaft, ihre Eigenart, Schönheit und ästhetische Anziehungskraft neben dem Identitätsverständnis einer ländlichen Bevölkerung auch wirtschaftlich eine Bedeutung haben sollte, insbesondere auch hinsichtlich des Fremdenverkehrs, , heißt ein solcher Gesetzestext
 für die Gesamtheit der betroffenen Belange: Bisher war das alles ja recht und schön, aber jetzt machen wir doch mal (je nach neuem Zweck und Ziel der Verordnung und ihrer Auslegung) etwas mehr oder weniger oder da und dort ganz anderes.
Die Visionäre und Heilsbringer, die sich im geschichtlichen Rückblick noch nie durch besondere Rücksicht, Kulturverständnis oder Kenntnis wirtschaftlicher Zusammenhänge ausgezeichnet haben, entfalten auf solchermaßen vorbereitetem Boden ihr volles Engagement. Der bei traditioneller und handwerklich einwandfreier Auslegungspraxis sowie bei unverbogenem Sprachverständnis noch einigermaßen unverdächtige Gesetzestext – hier § 3 NPVO - wird in Verfolgung ideologischer Ziele kulturkämpferisch griffig und platt umgedeutet in die Aufgabe‚ die Natur der Natur’ zu überantworten. Unter dieser Fahne wird die ohnehin schon mäßig transparente Rechtslage in Verfälschung des Gesetzes für den Aufbruch in die gewünschte Richtung weiter verwirrt und destabilisiert. Gleichzeitig werden Verbandsrichtlinien international tätiger Funktionäre, welche sich als die uneigennützigen Sachwalter der Natur präsentieren, zur ändernden bzw. korrigierenden Interpretation der deutschen Gesetze herangezogen.

Dies geschieht einmal dadurch, daß der bestehende Wortlaut von Gesetzen bis in das Gegenteil der wörtlichen Bedeutungsinhalte verkehrt wird
 (nachstehend Beispiel 1). Zum anderen geschieht es dadurch daß solche Vorstellungen schließlich auch Gesetz, sogar Bundesgesetz werden (nachstehend Beispiel 2).
Das erste Beispiel wird in ‚richtungskonformer’ Auslegung als gebotenes Zweckhandeln im Rahmen der Zieldefinition des vorstehend zitierten § 3 NPVO
bewerkstelligt.

Das zweite Beispiel zeigt sich in § 24 Abs.2 (Nationalparke) des Bundesnaturschutzgesetzes 2002
. Bayern kommt dabei die etwas zweifelhafte Rolle eines Vorreiters zu, und zwar aus Gründen, die eindeutig nicht nur etwas mit Ideologie, sondern auch mit der Vermeidung von Staatsausgaben zu tun haben. So ist die NPVO 92 in verdächtiger Weise nach dem Ergebnis gestrickt, das sich aus dem Liegenlassen der Windwürfe in den Jahren 1983, 1984 und 1985 ergeben hatte
. Die umfangreichen Windbrüche hat man in den Beständen als destabilisierendes Entwicklungs- und Startpotential für den Borkenkäfer rechts- und pflichtwidrig liegen lassen und diese Rechtsverletzung 6 bis 9 Jahre später zum Arbeitsprogramm der NPVO 92 gemacht (siehe auch A 3 am Ende). Dieses Gedankengut hat schließlich Eingang gefunden in die Formulierung des § 24 Abs.2 BNatSchG (neu) im Jahre 2002.

Auf welch ‚fortschrittlichem’ Kurs sich die NPVO 92 mit der damals alleinigen Zweckbestimmung des § 3 (insoweit gleichlautend auch NPVO 97) schon befand, ergibt sich aus der (erst) 2002 in das Bundesnaturschutzgesetz übernommenen Systematik und Diktion des § 24 Abs.2 BNatSchG (neu): Nach dieser späteren Rahmenvorschrift des Bundes „sollen Nationalparke auch der wissenschaftlichen Umweltbeobachtung, der naturkundlichen Bildung und dem Naturerlebnis der Bevölkerung dienen“, „ soweit es der Schutzzweck erlaubt“. Vorrangig ist also, nach dieser neuen Version und Vision, in der von einer der Erholungsfunktion schon gar nicht mehr die Rede ist (siehe zusammenhängendes Zitat in A 3), das „Ziel, im überwiegenden Teil des Gebietes
 den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten“.

In dieser Diktion ist § 24 BNatSchG (neu) ein direkter, verselbständigter und zielorientiert ‚aufgewerteter’ Nachfahr der zweiten Satzhälfte des § 3 Abs.1 Satz 1 NPVO 92/97.
Zur Vermeidung von Fehlinterpretation und Mißverständnissen ist hier anzumerken, daß es sich vorstehend nicht um den Ausweis einer zulässigen Interpretation des § 3 NPVO in alter wie neuer Fassung handelt, sondern um das Aufzeigen einer gesetzgeberischen Entwicklungslinie vom rein sprachlichen Verständnis des Begriffes „Nationalpark“ über das Bayerische Naturschutzgesetz und die Nationalparkverordnung bis hin zum Bundesnaturschutzgesetz. Aus dieser Entwicklungslinie wird klar, wohin nach der Absicht und Vorstellung der Macher ‚Unseren Wilden Waldes’ die Reise geht, wenn die Bevölkerung nicht darauf besteht, daß im Management des Nationalparkes Bayerischer Wald nicht visionäre Rahmenphantasmen (wie § 24 BNatSchG) realisiert werden, sondern unverwässert die textlich klar gefaßten Handlungsgebote der NPVO 97. Dann gibt es der Probleme noch genug, wenn man nur und beispielsweise beobachtet, daß die Erholung der Bevölkerung im Nationalpark nach der NPVO im allerletzten Satz des § 3 Abs. 2 der Verordnung gerade noch Platz findet, „soweit es der Schutzzweck erlaubt“. Abgesehen davon, daß rätselhaft bleibt, wie unter dieser Vorgabe erholungsorientierter Fremdenverkehr noch funktionieren und eingerichtet werden soll, ist man in dem Bayerischen Nationalpark noch gut bedient, denn in § 24 Abs. 2 BNatSchG, auf den sich der visionäre Blick unserer Naturapologeten richtet,  ist in letztrangiger Position neben „wissenschaftlicher Umweltbeobachtung“ nicht mehr die Erholung erwähnt, sondern nur noch „naturkundliche Bildung“ und „Naturerlebnis der Bevölkerung“. Anscheinend muß der Bevölkerung das rechte Naturverständnis in gesetzlich und künstlich eingerichteten Szenarien erst noch oder wieder beigebracht werden, ob sie will oder nicht.
A 6
Der Nationalpark: Die technokratisch gesteuerte Eingriffsverwaltung gegen den Fremdenverkehr.

Es darf sicher ganz nüchtern festgestellt werden, daß der Stellenwert der Erholung (sprachbildlich bisher mit dem Begriff des National-„Parkes“ verbunden und somit wesentlicher Bestandteil der Ziele des Naturschutzes) durch solche Programmatik im Hintergrund verschwindet. Es sollten sich jedenfalls neutrale Fachleute mit nachgewiesener wirtschaftlicher Erfahrung um die Antwort zu der Frage bemühen, ob die für den Fremdenverkehr in der Region bisher spezifische Erwartung auf Erholung der Menschen in Landschaft und Natur durch die anstehende Entwicklung gefördert oder langfristig beschädigt wird. Zwar regeln § 8 Abs. 3 BayNatSchG und Art. 3 Abs.2 Nr.5 NPVO, daß der Nationalpark „der Bevölkerung für Bildungs- und Erholungszwecke zu erschließen ist, soweit es der Schutzzweck erlaubt“ (vollständiges Zitat siehe oben A 4 am Ende). Die innere Antinomie, welche durch diese Vorschrift in die NPVO getragen wird, erhöht jedoch deren konstruktive Glaubwürdigkeit auch hinsichtlich der Erholung und des Fremdenverkehrs nicht, denn die Natur verträgt ohne Leid keine Erschließungen. So wird dies zu mehr oder weniger gewaltsamen Eingriffen in ein Gebiet führen, das eigentlich von Eingriffen frei gehalten werden soll. Über die verwaltungsgebundene Abgrenzung zwischen dem hehren, im konstruktiven Ansatz schon vergebenen Ziel der Puristen, einer sich selbst überlassenen Natur einerseits und Erschließungsmaßnahmen andererseits, entscheidet eine machthabende Bürokratie, die sich ihre Maßstäbe jeweils selbst setzt und sich als entsprechend unberechenbar erweisen wird. Technokratisch beeinflußte Lehr- und Erschließungsmaßnahmen als Tätigkeitsnachweise und Beleg der Existenzberechtigung werden erfahrungsgemäß nicht auf sich warten lassen. (Man darf gespannt abwarten, wie das derzeit in Entstehung befindliche ‚Haus der Wildnis’
 diese Erwartung bestätigt.) Das sind Dinge, die der Bürger nicht liebt und insbesondere auch als Erholungssuchender eher meidet als sucht.
 Es könnte auch möglich sein, daß die Bevölkerung und die ihre Erholung suchenden Gäste von wissenschaftlichen Beobachtungen und belehrenden Naturerlebnissen als Produkt staatlicher Bevormundung jetzt schon oder bald genug haben.
 In diesem Sinne wird man wohl auch den beeindruckenden ‚Erlebnisbericht’ des VGH über eine gerichtliche Besichtigung im Bayerischen Wald im Urteil vom 15. 09. 2005 verstehen dürfen. Er ist mit Fundstellenangabe im Abschnitt C 4 zitiert und dürfte für die Reaktion des Normalbürgers repräsentativ sein. Auch wenn Richter nicht immer (durchweg) richtige Urteile fällen (können): Menschen bleiben sie allemal.
A 7
Der Nationalpark: Die Belange der betroffenen Bevölkerung

In dieser fatal unübersichtlich gemachten Situation wird die Diskussion von den selbsternannten Verkündern der neu zu planenden Natur und ihren amtlich bestellten Vertretern in Stadt und Land mit geradezu religiös-fundamentalistischem Eifer geführt. Dies geschieht unter einem stupenden medialen Aufwand (auf Kosten der Bürger) und unter beharrlich fortgesetzter Verschleierung einmal begangener Fehler und Rechtsverstöße der Verwaltung. Es hat sich dadurch ein völlig unstrukturierter Diskussionsmorast ergeben. Dessen ungeachtet bin ich mir jedenfalls in der juristischen Beurteilung der Situation sicher
: Die Bürgerbewegung kann sich (glücklicherweise und fast wider Erwarten) bei der Wahrnehmung der Belange der betroffenen Bevölkerung argumentativ auf eine Sach- und Rechtslage stützen, die mit den regierungsamtlichen und sonst verbreiteten Behauptungen fast nichts zu tun hat, jedenfalls nicht im Bereich der Hochlagenwälder des Nationalparkes Bayerischer Wald und auf dem Boden der für diesen Nationalpark geltenden Verordnung (NPVO) sowie nationaler und national übergeordneter Vorschriften (Bundesnaturschutzgesetz und EG-Richtlinie 92/43 vom 21. Mai 1992 (FFH – Fauna Flora Habitat). Die NPVO formuliert nämlich, jedenfalls hinsichtlich des Hochlagenwaldes, ein Naturschutzverständnis im Sinne der Bewahrung und Erhaltung. (Man ist versucht, dem auch den Begriff er Nachhaltigkeit hinzuzufügen. Das wäre wohl richtig, ist aber nicht weiterführend, weil sich mit den Begriffen der Nachhaltigkeit und Entwicklung ein ähnliches, wohl komplementäres Spannungsverhältnis öffnet, wie das zwischen Zweck und Ziel der Fall ist (dazu nachstehend B 1.5). Zum Begriffe der richtig verstandenen Nachhaltigkeit vgl. Küster, „Wo geholzt wird“, FAZ 17. Januar 2001 – Anlage)
Die letztgenannte, in der EG verbindliche, Richtlinie fordert schon in den Vorerwägungen zu der Einrichtung von Schutzgebieten ausdrücklich eine entscheidende Berücksichtigung der Belange der betroffenen Bevölkerung. Es heißt in dieser Richtlinie, die in Deutschland als wesentlicher Bestandteil verbindlich in das BNatSchG zu übernehmen war:
„Hauptziel dieser Richtlinie ist es, die Erhaltung der biologischen Vielfalt zu fördern, wobei jedoch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen berücksichtigt werden sollen.“

Auf Grund dessen kann hier eine nähere Untersuchung zurückgestellt werden, ob und inwieweit für die im Nationalpark zulässigen oder gebotenen Maßnahmen § 2 (Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege) Abs.1 Nr.13 BNatSchG (neu) als zusätzlich förderlich heranzuziehen ist oder ob der Bundesgesetzgeber die oben zitierte Vorgabe der EG-Richtlinie durch einen Vordersatz in § 2 Abs. 1 (in zulässiger Weise?) eher dispositiv gestaltet hat. Jedenfalls formuliert der Bundesgesetzgeber als Rahmenvorschrift, daß die charakteristischen Strukturen und Elemente einer Landschaft zu erhalten oder zu entwickeln sowie Beeinträchtigungen des Erlebnis- und Erholungswertes zu vermeiden sind, wobei – wichtig auch für den Fremdenverkehr – zur Erholung „auch natur- und landschaftsverträgliche sportliche Betätigung in der freien Natur“ gehört.
 Auf jeden Fall wird man auf diese Grundsätze in den Abschnitten B und C zurückkommen, wenn es darum geht, die Vergewaltigung des Wortlautes und der Systematik der NPVO in der Interpretation durch die öffentliche Hand und gerichtliche Fehlbemerkungen aufzuzeigen.

A 8
Der Nationalpark als Ergebnis rechtswidrig vollendeter
Tatsachen

Daß diese rechtsverbindliche Vorgabe der EG-Richtlinie aus der Entstehungszeit der NPVO 92  – soweit für mich bisher erkennbar – in der Diskussion regierungsseitig durch Verschweigen aus der Entscheidungsfindung herausgehalten wurde und immer noch wird, ist ein ganz erstaunlicher Vorgang. Vor allem ist es eine Mißhandlung des öffentlichen Interesses. Statt pflichtgemäßer, fachlich korrekter Aufklärung meint man, um Zustimmung werbend, mit internationalen Anerkennungsdiplomen hausieren gehen zu müssen, die rechtlich gegenstandslos
 und volkswirtschaftlich eher schädlich sind (nach Voraussetzung und Folge insbesondere für die betroffene Bevölkerung).
 Das läßt darauf schließen, daß man sich nachhaltig darauf eingerichtet hat, die rechtlich verbindliche Rahmenvorgabe der Richtlinien – das wohlverstandene Interesse der Bevölkerung nämlich - aus der Diskussion herauszuhalten, zu negieren und regierungsseitig früheres Fehlverhalten bei der Administration des Bayerischen Waldes (rechtswidriges Unterlassen der Bekämpfung des Borkenkäfers) unter Berufung auf eine unzutreffend dargestellte Rechtslage konsequent weiterzuführen. Es liegen m.W. keine gesicherten oder auch nur diskutierten Erkenntnisse vor, wie sich die Entwicklung der Handlungspflichten zur Erhaltung und Fortentwicklung der Hochlagenwälder dargestellt hätte, wenn die Bayerische Staatsregierung nach den Windwürfen der achtziger Jahre ihrer Verpflichtung hinsichtlich der waldrechtlich verbindlichen Räumung und Bekämpfung des Borkenkäfers pflichtgemäß nachgekommen wäre. Ohne die rechtswidrig geschaffenen, vollendeten Tatsachen hätte man m.E. 1992 bei der Gründung des NP für die Hochlagenwälder des Altgebietes mit Sicherheit eine ähnliche Regelung finden können wie 1997 in § 14 für das Neugebiet (siehe dazu auch B 1.7 und C 3.)
A 9
Der Nationalpark und die mehr oder weniger betroffene
Bevölkerung

Es wird berichtet, der Ministerpräsident habe, nachdem die Gemeinderäte und Bürger in den Gemeinden Bayerisch Eisenstein, Zwiesel, Frauenau und Lindberg (vgl. dazu Emmerich Bauer, Anlage) die Erweiterung des NP abgelehnt hatten, festgestellt, die betroffene Bevölkerung wohne ja nicht nur in diesen Orten sondern auch in anderen Bereichen, wo man die Einrichtung und Erweiterung des Nationalparkes als in Ordnung befinde.

Es ist natürlich nicht anzunehmen, daß diese Berichte zutreffen, denn man müßte – zurückhaltend formuliert - alles andere als einen intellektuellen Klimmzug unternehmen, um Argumenten dieses Musters in Augenhöhe zu begegnen. Wenn eine solche Empfehlung gar durch einen juristischen Berater ausgedacht worden sein sollte, muß auch die fachliche Qualität dieses Rates aus verständlichen Gründen hier mit höflichem Schweigen übergangen werden. Es bleibt jedoch zu bedenken, daß dies nicht der einzige Bericht gleicher oder ähnlicher Art ist
 und daß daraus deutlich wird, mit welcher zynischen Insistenz die betroffene Bevölkerung, aus bisheriger Erfahrung lernend, rechnet. Leider hat sie daraus noch nicht .gelernt: daß sie ihr Wahlverhalten dringend überprüfen sollte. Ohne diese Konsequenz wird der Bürger sich in Bayern progressiv einem Prozeß der Entmündigung und der Mißachtung seiner Belange unterwerfen. Es ist offensichtlich, daß die regierungsbildenden Parteien, wie andernorts auch, hoffen, durch das Nationalparkprogramm mit bildwirksamen Spruchbändern in den Städten mehr Simmen zu gewinnen als sie bei der örtlich betroffenen Bevölkerung verlieren. Da hilft nur, den Farbenreichtum im Landtag deutlich und konsequent aufzumischen durch die Wahl von Kandidaten bewährt regierungsfähiger Parteien, die, wie vorsorglich hinzuzufügen ist, eine untadelige demokratische Tradition aufweisen (Verfasser gehört keiner Partei an).
Auf jeden Fall sollten sich die im Vorfeld des Nationalparkes ansässige und die örtliche Bevölkerung auf der durch solche Betrachtungen vorgegebenen Arbeitshöhe in aller Tiefe und Gründlichkeit auf die Frage vorbereiten, welche nun die betroffenere Bevölkerung ist und wie sie mit sich umgehen lassen.
In diesem Zusammenhang kann eine Vorschrift, § 6 (Landschaftsrahmenplan) Abs.3 NPVO 92, nicht unerwähnt bleiben. Sie lautet wie folgt:

Die Belange der ansässigen Bevölkerung bezüglich der Sicherung ausgewogener Lebens- und Arbeitsbedingungen, insbesondere der gewerblichen Wirtschaft, und des Fremdenverkehrs, der Verbesserung der Ertragsbedingungen der Land- und Forstwirtschaft und der Verkehrswege // zu den im Nationalpark und seinem Vorfeld gelegenen Gemeinden, sind, soweit es im Nationalpark der Schutzzweck erlaubt, zu beachten. (Die NPVO 97 brachte ab den Worten „ …der Verkehrswege“ unmittelbar anschließend die Formulierung: „…der Verkehrswege // sind zu beachten; durch Vorhaben im Nationalpark darf jedoch der Schutzzweck (§ 3) nicht beeinträchtigt werden.“
Die Regelung bestätigt, sofern es dessen noch bedurft hätte, daß mit der Gründung und Erweiterung des NP erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen zu bedenken waren bzw. gewesen wären. Ob und wie dies im Hinblick auf die oben A 3 und 4 vorgeschilderten atypischen Zweckfolgen des NP geschah, ist schwer zu ermitteln. Die gegenwärtige Diskussion spricht dafür, daß man in der Projektphase die Schutzgebietsform eines NP (mit Europadiplom des Europarates und prominenter Schutzkategorie der IUCN?) ohne weitergehende Überlegung für das gegebene Mittel der Fremdenverkehrsförderung hielt. Ob dies auch dann noch gelten kann, wenn der NP, entgegen dem Wortlaut der NPVO, mit einem Verbot menschlicher Einflußnahme einerseits und technokratischen Eingriffen (von der ‚Erschließung’ der Natur bis zur Zerstörung von Kulturgütern) andererseits belegt wird, darf füglich bezweifelt werden. Auffällig ist jedenfalls, daß insbesondere in der Gründungsverordnung des NP von 1992 die Belange der ansässigen Bevölkerung gegenüber dem Schutzzweck des Nationalparkes in der zitierten Vorschrift als nachrangig behandelt werden. Durch die Änderung von 1997 wurde die projekthindernde Ausstrahlung des Schutzzweckes auf Gebiete außerhalb des NP etwas zurückgenommen.

A 10
Der Nationalpark verlangt Behandlung nach deutschem Recht
Zum Ende dieses Abschnitts ist demnach festzustellen, daß die nach § 6 Abs.3 NPVO zu berücksichtigenden Belange der ansässigen bzw. betroffenen Bevölkerung nicht die sind, welche die FFH-Richtlinie und das BNatSchG (siehe A 7) in umfassender Weise verlangen. Die umfassende Berücksichtigung beginnt schon bei der Frage, ob ein NP im Hinblick auf die mit ihm verfolgten Ziele in Natur und Gesellschaft als geeignete Schutzform überhaupt noch infrage kommt und wie gegebenenfalls eine andere, geeignete Schutzform in zulässiger Weise rechtlich auszugestalten und wie sie (sodann) auszulegen bzw. vor tendenzieller Auslegung zu schützen ist. Hinsichtlich der rechtlichen Konstruktion habe ich § 3 NPVO bei korrekter Analyse und Auslegung bereits als unverdächtig bezeichnet. Das gilt  jedenfalls für den Kontext der Neuregelung von 1997 durch die Aufnahme es § 14 NPVO in rechtssystematischer Verknüpfung mit dem vornehmlich der Erhaltung einer Kulturlandschaft, ihren Hochlagenwäldern und damit der Sicherung des Wasserhaushaltes gewidmeten Zweck (dazu eingehend noch unter B). Wird das von Regierung und Verwaltung respektiert, geht es in der Handhabung der NPVO nur noch darum, wie sie nach deutschem Recht handwerklich auch im übrigen korrekt auszulegen ist oder ob rechtlich nicht qualifizierte Verbandsrichtlinien oder Gremienbeschlüsse dazu herhalten dürfen, den Geltungsspielraum deutscher Gesetze über Rangkategorien und Diplome einzuengen, zu verändern oder gar auf den Kopf stellen. Das leitet über zu dem
B
Ministerschreiben:
Zu 1 des Schreibens:

B 1
Der angebliche und der rechtlich definierte Zweck des Nationalparkes Bayerischer Wald
B 1.1
Zur Ausgangslage; die funktionale Verknüpfung der §§ 3, 13 und 14 NPVO
Der Minister formuliert im Auftrag des Ministerpräsidenten die Rechtsauffassung der Regierung. Deren Einlassung im ersten Halbsatz des Ministerschreibens, eine Borkenkäferbekämpfung auf ganzer Fläche stehe im Widerspruch zu dem Schutzzweck des NP, wie er in § 3 Abs. 1 der NPVO festgelegt sei, hat auf Anhieb als Eingangsargument fürs erste einiges für sich. Der Minister hatte insoweit leichtes Spiel, weil die Zweckbestimmung des § 3 Abs1 NPVO (zitiert oben A 4) in der Tat ein weites Feld absteckt zwischen der vornehmlichen Pflicht zur Erhaltung einer Kulturlandschaft naturnahen und natürlichen Gepräges (einerseits) und zielorientierter Enthaltung von menschlichen Eingriffen in das Naturgeschehen, wie es mit dem „Wirken der natürlichen Umweltkräfte und ungestörter Dynamik der Lebensgemeinschaften“ (andererseits) beschrieben ist und wozu, biologisch gesehen, mit Maßen jedenfalls, auch der Borkenkäfer gehört. Das spricht insoweit und zunächst schon dafür, daß sich die Waage, das Abwägen, zur Enthaltung neigt, wenn keine Umstände vorliegen, welche die Erhaltung der Wälder weiträumig in Frage stellen.
Dabei ist jedoch im Blick zu halten, daß die auch den Staatswald betreffende Bewirtschaftungs- und Schadensverhütungspflicht (Art. 14 Abs.1 / Art.18 Abs.4 BayWaldG) nach § 13 Abs.1 Satz 3 NPVO nur entfallen soll, „soweit sie dem Nationalparkzweck“ entgegensteht. Spiegelbildlich bestimmt Art: 47 BayWaldG, daß die Vorschriften des Waldgesetzes auf Nationalparke Anwendung finden,  „soweit die Nationalparkverordnungen nicht entgegenstehen“. Das ist angesichts der - zwischen „naturnah“ und „natürlich“ - zwiespältigen Formulierung des § 3 Abs. 1 NPVO (auch außerhalb der Hochlagenwälder, die durch § 14 NPVO besonderen Schutz genießen) ein gewichtiges Argument für gegebenenfalls auch bewahrendes Handeln i.S. des Erhaltens eines naturnahen Ökosystems (siehe § 3 Abs.1 Satz 1 NPVO).
Die insoweit korrespondierenden Vorschriften der §§ 3 und 13 NPVO beweisen bereits, daß der Normgeber – im Unterschied zu der Sprachregelung und wohl auch Praxis der NP-Verwaltung – eine Totalaufgabe von Bewirtschaftung und Schadensverhütung ernstlich nicht im Sinne hatte und insoweit auch einer konservativ-erhaltenden Waldbehandlung Raum geben wollte.
Der Begriff der Bewirtschaftung ist hier im forst-fachlichen und nicht etwa im betriebswirtschaftlichen Sinne zu verstehen. Dabei ist in Betracht gezogen, daß sich nach naturschutzrechtlichen Vorstellungen der naturschützerische Fortschritt in einer Entwicklung vom Wirtschaftswald über den forstlich naturnah aufgebauten zum natürlichen, im Idealfalle durch den Menschen nicht mehr weiter beeinflußten Wald vollzieht.
Trotzdem: Hier offenbart sich schon die ganze Misere einer Bündelung von Vorschriften, in denen eigentlich nirgends hinreichend präzise gesagt wird (und wohl auch nicht gesagt werden soll, was gegebenenfalls zu tun oder zu lassen ist. Nehmen wir versuchsweise - und einstweilen noch ohne Berücksichtigung des § 14 NPVO - einmal an, die Grenze der Enthaltung sei nach dem im Satzzusammenhang zu interpretierenden Wortlaut des § 3 Abs.1 und 2 NPVO spätestens im drohenden Katastrophenfall oder der Gefahr des Totalschadens erreicht
. Dann müßte die Nationalparkverwaltung – mit oder ohne Weisung aus dem zuständigen Ministerium - gegebenenfalls flächendeckend wohl bewahrende Maßnahmen ergreifen.
 Nach dieser in den Voraussetzungen einer Handlungspflicht nach § 3 NPVO extrem zurückgenommenen Annahme müßte die Bürgerbewegung für eine Forderung flächendeckender Bekämpfung des Borkenkäfers eine entsprechende, katastrophengleiche Situation im Gesamtgebiet des NP darlegen (können). Ob und inwieweit die Bürgerbewegung nun (außerhalb des Erweiterungsgebietes, wo hinsichtlich der Borkenkäfer bis 2017 der ein Ermessen weitestgehend ausschließende § 14 Abs. 3 NPVO gilt) Anlaß sehen kann, eine Bekämpfung des Borkenkäfers auch außerhalb der Hochlagenwälder zu fordern, lasse ich hier dahinstehen, denn auf jeden Fall wird die Forderung auch hinsichtlich des Hochlagenwaldes gestellt und auch hinsichtlich des Hochlagenwaldes, wo das Problem unstreitig extrem virulent ist, unter Berufung auf (nach bisheriger Erkenntnis lediglich behauptete) Rechtsgründe aus § 3 NPVO abgelehnt.

Wie man sieht, ist im jetzt unter B konkret gegebenen Fall die Resolution der Bürgerbewegung mit der Bezugnahme des Ministerschreibens auf den Zweck des NP nach § 3 NPVO noch lange nicht abgehandelt, und das Ministerschreiben noch lange nicht als letztlich zutreffend qualifizierbar.
Außerdem tritt zu dem Regelungszusammenhang der §§ 3 und 13 NPVO in der Gründungsfassung von 1992 jetzt auch die Vorschrift des § 14 NPVO. Sie macht die Berufung des Ministers auf § 3 NPVO – jedenfalls für die Hochlagen – vollends hinfällig und indiskutabel.
B 1.2
Die besondere Rolle des Hochlagenwaldes nach § 14 NPVO
Außerdem tritt neben den redaktionell direkten Regelungszusammenhang der §§ 3 und 13 NPVO in der NPVO 97 der Hochlagenwald mit seinen besonders ausgewiesenen Schutzfunktionen, Schutzansprüchen sowie mit hervorgehobener, biologisch-ökologisch definierter Bewertung.
Mit dieser Vorschrift wurde anläßlich der Erweiterung des Nationalparkes im Jahr 1997 (unter dem Druck der Öffentlichkeit und der betroffenen Bevölkerung) zum Zwecke des Schutzes der Hochlagenwälder des gesamten Nationalparkgebietes (Alt- und Neugebiet) eine umfangreiche und detaillierte Korrektur der für Regierung und Verwaltung verbindlichen Handlungs- (und Unterlassungs)pflichten erlassen.
Die gesetzlich mit der Neuregelung außer Diskussion und Disposition gestellten Schutzwerte  sind alle in § 14 NPVO absolut unübersehbar und unübergehbar  benannt und bindend festgelegt; es handelt sich insoweit um eine für den Regelungsgegenstand – den Hochlagenwald mit seiner funktionalen Bedeutung für den Wasserhaushalt – vorrangige Spezialvorschrift, der zwingend Folge zu leisten ist.
Wie bedacht der Normgeber dabei vorgegangen ist, ergibt sich auch aus der Tatsache, daß er in systematisch unleugbarer Anbindung (nicht an eine „ungestörte Dynamik“, die da nach einem ferneren Wunschziel des § 3 NPVO walten soll, sondern) an die in § 3 NPVO vornehmlich benannte weitläufig formulierte Erhaltungspflicht in § 14 Abs. 2 NPVO „naturnahe Maßnahmen“ für konkrete Schutzgegenstände – Hochlagenwald und Wasserhaushalt - vorschreibt.
B 1.3
Die Unfähigkeit von Regierung und Verwaltung zu korrekter Argumentation

Deshalb ist auch jede rechtfertigende Bezugnahme der Regierung auf ein Urteil, das sich überdies mit der hier behandelten Frage überhaupt nicht befaßt – wie unter 2. des Ministerschreibens geschehen. – lediglich und überdeutlich kalkulierter Bestandteil einer langfristig und nachhaltig angelegten Irreführung der Bevölkerung. Genau genommen, ist es darüber hinaus eine Beleidigung von Bürgern, die man augenscheinlich für unbedarft, des Lesens nicht mächtig und als Wählerpotential für unerheblich hält.

Dabei ist das vorauslaufende, rechtswidrige (und Handlungspflicht begründende) Verhalten der Regierung (vgl. vorstehend A 8 am Ende und unten C 3) noch nicht berücksichtigt.
Der Ordnung halber und zur Vermeidung von Mißverständnissen muß ich hinzufügen, daß es sich auch hier immer noch um eine Deduktion aus rein rechtlicher Beurteilung handelt. Ob und inwieweit eine Borkenkäferbekämpfung unter den jetzt gegebenen Umständen in den Hochlagen des Altgebietes fachlich (forstlich) noch realistisch ist, möchte ich selbstverständlich nicht beurteilen
. Das gleiche gilt für die Frage, wie und inwieweit eine Borkenkäferbekämpfung bei den Maßnahmen beinhaltet ist, die in den Totholzgebieten nach § 14 Abs.4 Satz 2 NPVO anstehen
.
Die gebetsmühlenhaft wiederholte, floskelhafte Behauptung nach Ministerart, die Borkenkäferbekämpfung widerspreche dem Zweck des NP, hat sachlich also nicht mehr Gewicht als jede andere fachlich faule und durchsichtig nach der Rosinenpflückmethode nicht nur willkürlich, sondern auch systemwidrig aus dem Gesetzestext gegriffene ‚Auslegung’. Die Hoffnung, daß niemand dieses Gerede als solches kennzeichnen werde, ist offensichtlich. Sie konnte sich– in deutlichem Antagonismus zum Empfinden der betroffenen Bevölkerung – bisher nur dadurch erfüllen, daß die langjährig medial aufwendig und amtlich in ständiger Berieselung wiederholten Bildreportagen beamteter und sonstiger Darsteller, wie ‚richtiger Naturschutz’ in einem Nationalpark zu funktionieren habe, den kritischen Blick auf den sachlichen, argumentativen und rechtlichen Wert dieser Spruchbänder vollständig vernebelt hat.

B 1.4
Wälder und Naturschutz als Manipulationsmasse der Regierung?
Diese Frage stellt sich angesichts der abseitigen Antwort aus der Staatskanzlei auch dann, wenn die Forderungen in der Resolution der Bürgerbewegung vom 12. September 2003 zu weit formuliert waren. Weiter als nötig reichende Divergenzen bei der Auseinandersetzung um die Einrichtung und Verwaltung von Nationalparken resultieren erfahrungsgemäß aus Vertrauensverlusten, die zumindest hier nicht auf das Konto der Bürgerbewegung zu buchen sind. Dafür sprechen die zwanzigjährige Mißhandlung der Wälder sowie die Informations- und Argumentationstechnik der öffentlichen Hand,
zumal mit dem neuerdings vernommenen; ministeriellen Ausspruch, man wolle doch das Recht mal beiseite lassen,
eine zu deutliche Sprache. Trotzdem soll die Frage hier nicht weiter verfolgt werden. Es ist ein außerhalb des Rechtes zu weites Feld.
B 1.5
Was ist Naturschutz? Zum Komplementär- und Rangverhältnis von Zweck und Zielbestimmung in Schutzgebieten; Gegenstands- und Prozeßschutz
Naturschutz ist, im Gegensatz zur Ökologie, nicht Wissenschaft, sondern gesellschaftliche Zielsetzung.
 Inhaltlich ist der Naturschutz Gegenstand gesellschaftlicher Übereinkunft. Diese wird in Gesetzen und Rechtsverordnungen (Gesetze im materiellen Sinne) definiert und mit auch den Staat bindender Wirkung festgelegt.

Mit Blick auf eine angestrebte Zielerreichung – ein Anliegen, das, ausgesprochen oder unausgesprochen, jedem Gesetz zu Grunde liegt - wird in den Naturschutzverordnungen regelmäßig ein (Schutz-)Zweck definiert, der dem Ziel zugeordnet und ihm dienlich ist. So wird beispielsweise unter der Zielsetzung, gefährdete Tierarten in artgerechter Umgebung zu erhalten und/oder bestimmte Pflanzen zu schützen und/oder einen bestimmten landschaftlichen Zustand zu erhalten oder erst herbeizuführen, ein Gebiet definiert, in dem dann zum Zwecke der Erreichung dieses Zieles bestimmte Maßnahmen zu ergreifen und bestimmte Handlungen zu unterlassen sind.

So ist es, um bei dem Beispiel solcher Naturschutzgebiete zu bleiben, ‚zweckmäßig’, ein NS-Gebiet einzurichten, das damit den „Zweck“ hat, das Ziel, einer stabilen Population oder eines landschaftlichen Zustandes zu unterstützen und/oder zu erreichen. Dem Naturschutzgebiet kommt damit die Rolle des zweckdienlichen Mittels zu. Dabei besteht die logische Abfolge darin, daß durch den  Gegenstand des Zielstrebens – Pflanze, Tier, Kulturlandschaft – die Definition des (Schutz-) Zweckes und die danach auszurichtenden Maßnahmen/Unterlassungen in dem Schutzgebiet bestimmt werden.
Eine solche ablaufbestimmende Verbindung zwischen schutzgegenständlich orientierter Zielsetzung und Zweckbestimmung als Mittel für die Definition der unter dieser Zielsetzung zu treffenden Maßnahmen kann es dort nicht geben, wo die Natur ‚einfach’ der Natur überlassen werden soll (wenn man sich versuchsweise zu Erklärungszwecken einmal auf diese Phrase einlassen will), denn da handelt es sich nicht um einen Schutz nach gegenständlich bestimmter Zielvorgabe, sondern um eine reine ‚Enthaltungsphilosophie’, die mit dem schönen Namen ‚Prozeßschutz’ versehen und vulgär als ‚Natur der Natur’ plakatiert wird.
Dieser logischen Deduktion trägt offensichtlich die amtliche Begründung zu § 24 BNatSchG (Naturparke) Rechnung (S. 91 linke Spalte). Der Referentenentwurf erkennt nämlich in dieser Begründung, zu dem 2002 erlassenen Bundesgesetz, daß die Regelung des früheren Bundesnaturschutzgesetzes, wonach Nationalparke „vornehmlich der Erhaltung eines möglichst artenreichen heimischen Tier- und Pflanzenbestandes dienen“, dem neuerdings geltenden Ziel, „im überwiegenden Teil ihres Gebietes den möglichst ungestörten Ablauf der Naturvorgänge in ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten“ (sog. Prozeßschutz als ‚eigentlicher Schutzzweck’) ‚entgegenläuft’.

Man muß also erkennen, daß sich im Bereich der Nationalparke unter dem Einfluß des neuen Bundesnaturschutzgesetzes als Rahmengesetz mit Sicherheit auch landesrechtlich eine wachsende Tendenz zur Wandlung vom gewissermaßen gegenständlichen Naturschutz zum funktional ‚natürlichen’ Ablauf- (Prozeß-)Schutz vollziehen wird, soweit dies nicht schon geschehen oder angebahnt ist (siehe dazu schon oben A 3 und 4). Das ist eine fundamental bedeutsame Entwicklung, vor der es auf der Hut zu sein gilt.
Wäre die neue Rahmenregelung auch im Bereich des Nationalparkes Bayerischer Wald verbindlich, wäre es natürlich aus mit weiten Teilen der 1997 novellierten Nationalparkverordnung, insbesondere der dortigen Zweckbestimmung (der Erhaltung einer Kulturlandschaft) in § 3 und mit dem Schutz der Hochlagenwälder und des Wasserhaushaltes. Glücklicherweise ist es jedoch nicht so, daß das Bundesgesetz als Rahmenvorschrift für solche Einrichtungen, die über die Grenzen von Bundesländern hinausgehen,  das vorher erlassene BayNatSchG und die darauf basierende NPVO 97 inhaltlich ändern und seine rechtssystematisch geschlossene Auslegung ändern könnte. Das ist bisher auch noch nicht behauptet worden – und wäre es so, dann wäre im Falle der Richtigkeit einer solchen Behauptung aus Gründen, denen hier nicht näher nachzugehen ist, die gesamte Nationalparkverordnung, mithin die ganze Veranstaltung mit unabsehbaren Folgen nichtig.

So verlegen sich die Bayerische Staatsregierung und ihre Nationalparkverwaltung darauf, das der Bevölkerung in der NPVO zugesagte und ausgewiesene Recht blauäugig und beharrlich zu mißachten und mit Hilfe des Schlagwortes ‚Natur der Natur’ so zu tun, als seien die neueren Rechtsvorstellungen eines anderen Gesetzgebers und die gänzlich unmaßgeblichen Vorstellungen einer Vereinigung auf privater, internationaler Ebene (IUCN) schon immer und auch weiterhin geltendes Recht und handlungsbestimmend – 
ein kalter Putsch gegen das geltende Recht, um eine gut getroffene Formulierung eines Richters aus jüngerer Zeit aufzugreifen.
Kommt man nun auf das oben behandelte Verhältnis von Zweck und Ziel für die in der NPVO getroffenen Formulierungen zurück, so wird ein weiteres Mal deutlich, daß § 3 in nachgeordneter Passage des Abs. 1 Satz 1 eine Zielvorstellung anspricht, der eine eindeutige, erhaltende Maßnahmen erfordernde Zweckdefinition „vornehmlich“ voransteht. Dieser der Erhaltung verpflichteten Zweckdefinition ist neben entsprechenden Aufgaben nach Abs. 2 auch § 13 und insbesondere der Schutz von Hochlagenwäldern und Wasserhaushalt mit Handlungspflichten zugeordnet. Ziel und Zweck sind hier komplementär (erstens), stehen aber auch in einem Rangverhältnis (zweitens). Das heißt (zu erstens), daß Ziel und Zweck in ihrem jeweiligen Geltungsbereich sich der Logik nach zwar gegenseitig ausschließen (‚natürliche Dynamik’ duldet keine zweckbestimmten, gegenständlich schützenden Eingriffe und Maßnahmen), daß sie sich nach dem Willen des Normgebers aber gegenseitig ergänzen sollen und dabei in ihrer rangbestimmten Kombination zu betrachten sind. Die menschlichen Eingriffen nicht geöffnete Zielbestimmung des Prozeßschutzes (primitiv: Natur der Natur) ist logischerweise auch Maßnahmen nach den Erfordernissen der gegenständlich definierten Schutzzwecke/Schutzgegenstände (Kultur, Wasser, Wald) nicht zugänglich.

Der Zweck, wenn erkennbar bestimmt und beschrieben – nicht nur überschriftlich etikettiert – modifiziert oder relativiert in dem ausdrücklich beschriebenen Katalog für die zu schützenden Gegenstände und (dazu erforderliche Maßnahmen) notwendig die Zielbestimmung. Unter der Zweckbestimmung werden in der Regel (erfolgt und gelingt nicht immer, ist in der Zweckmäßigkeit auch fraglich) möglichst konkrete Handlungspflichten definiert, während die Zielbestimmung hierbei eher Auslegungshilfen in Zweifelsfragen (aber nur dann) bieten kann. Aktionen und Unterlassungen in beiden Feldern müssen auch nicht gleichzeitig ablaufen. Im Falle der NPVO 97 besteht nach den für die Schutzgegenstände jeweils getroffenen Formulierungen kein Zweifel, daß der Normgeber das Ziel einer Enthaltung von Maßnahmen in der Natur nur im Sinn hatte, wenn und nachdem „durch geeignete naturnahe Maßnahmen“ ein Gleichgewicht hergestellt ist, das die Erhaltung und Funktion der benannten Schutzgegenstände, nämlich Kulturlandschaft und Hochlagenwälder mit Wasserhaushalt, gewährleistet.
Diese Einsicht ist durch Schlagworte nicht zu vernebeln.
Es kommt in (Natur-)Schutzverordnungen bei der Formulierungsarbeit auf der Basis mehr oder weniger tauglicher Muster häufig zu einer unreflektierten Vermengung von Zweck und Ziel (wofür § 3 Abs. 1 Satz 1 NPVO in der vorstehend und in A 3 und 4 schon beschriebenen Weise als Beispiel steht) und auch zu einer impliziten Benennung von (Schutz-)Zwecken, ohne daß die entsprechende Vorschrift redaktionell auch als (Schutz-)Zweckregelung in der Überschrift kenntlich gemacht wird (so exemplarisch § 14 NPVO). Das zu erkennen und zu berücksichtigen ist nicht (nur) eine fachliche, sondern (auch) eine rechtlich grundlegend erforderliche Arbeitsvoraussetzung.
Es ist nicht die Erfindung des Verfassers, daß Naturschutz ohne Recht nicht denkbar ist. Das bedeutet, daß die Realisierung von Naturschutzvorstellungen keinesfalls unabhängig oder in ‚Korrektur’, auch nicht in korrigierender Ergänzung von Gesetzen im freien Spiel (einer manipulierten Dynamik) der gesellschaftlichen Kräfte mit oder ohne staatliche Intentionen und Institutionen erfolgen darf.

Dies aber ist genau das, was in Bayern hinsichtlich des Nationalparkes Bayerischer Wald seit Jahrzehnten mit aktiver Unterstützung der Regierung unter konsequenter Irreführung der betroffenen Bevölkerung mit penetrantem und lautstarkem Selbstlob unter Einbindung einer linientreu folgsamen Regionalpresse praktiziert wird (siehe beispielsweise unter B 1.7.1). Es kann sich allenfalls noch die Frage stellen, ob dieser Weg ein regierungsamtlich verfolgtes Konzept ist, was naheliegt, aber betrüblich wäre, oder ob die Rechtslage schlicht unzureichend bedacht ist, was fast ebenso traurig wäre, aber Raum für Hoffnung auf Korrektur und Konsens in einer zunehmend verfahrenen Situation ließe.
In jedem Fall aber ist festzustellen, daß das Thema Naturschutz als Richtungskampf im Bereich des Nationalparkes Bayerischer Wald mit Erlaß der Nationalparkverordnung in der Fassung von 1997 einstweilen - auch mit Bindung für die Staatsregierung und Nationalparkverwaltung - abgeschlossen ist. Damit muß es sich unbedingt aber auch verbieten, die rechtlichen Festlegungen verwaltungstechnisch und ‚regierungsamtlich’ zu unterlaufen. Änderungen stehen nur auf politisch/parlamentarischem Wege durch Änderung der rechtlichen Vorschriften offen. Dazu bedürfte es der Offenlegung und mehrheitlichen Annahme bestehender Absichten in Gesetz oder Verordnung. Auf die Möglichkeiten politischer Wege sollte sich unter den gegebenen Umständen vor allem auch die Bürgerbewegung einstellen.
B 1.6
Schadensbegrenzung

In diesem Sinne sei vorausgeschickt, daß es der Bürgerbewegung de facto wohl nicht (mehr) um die punktgenaue und uneingeschränkte Erfüllung aller ihrer Forderungen gehen kann. Davon kann nach den weitgehend tatenlos hingenommenen Verheerungen der letzten zwanzig Jahre und dem zurückliegenden Sommer [der Text datiert aus dem Frühjahr 2004] realistischerweise kaum noch die Rede sein. Was aber zu retten sachlich noch möglich und rechtlich geboten ist, läßt sich einvernehmlich nur feststellen, wenn die Rechtslage unbefangen und vorurteilsfrei  unter Berücksichtigung auch der Aspekte betrachtet wird, welche der Bayerischen Staatsregierung und den Apologeten einer neuen Natur in unserer Kulturlandschaft weniger gefallen. Es verbreitet sich allerdings ganz unübersehbar der Eindruck, daß man seitens der Verwaltung die Ideologie weiterhin durchpaukt und das Recht allenthalben und vor allem im Hochlagenwald durch Fakten ersetzt. Von einer Fortsetzung solchen Vorhabens dürfte der Staatsregierung abzuraten sein. Es laufen zu viele Faktoren und Tatsachen zusammen, die das Handlungskonzept der Bayerischen Staatsregierung in den Wäldern des Nationalparkes als Ergebnis rechtsferner Willkür einiger Akteure zu Lasten der Bevölkerung erkennbar machen.
B 1.7
Zur Rechtslage im einzelnen und im Spiegel ihrer
Behandlung durch Regierung, Verwaltung und Aktivisten
B 1.7.1
Zweck und Gegenstandsschutz in der NPVO, speziell in §§ 3 und 14
Der Staatsminister beruft sich wörtlich auf einen in § 3 Abs.1 NPVO festgelegten „Schutzzweck“ der NPVO. Das ist auch dann irreführend und unrichtig, wenn sich der Minister dabei auf die Überschrift des § 3 NPVO stützen wollte. .Dabei fällt weniger ins Gewicht, daß  § 3 NPVO per Überschrift ausdrücklich nur von einem „Zweck“ spricht. Was nämlich der für die Handlungs- und Unterlassungspflichten von Regierung und Nutzern maßgebliche „Schutz“zweck einer Rechtsverordnung tatsächlich ist, ergäbe sich selbst dann nicht nur aus der Überschrift zu einem Paragraphen der VO, wenn dieser Paragraph in der Überschrift. tatsächlich als „Schutzzweck“ betitelt wäre, was hier noch nicht einmal der Fall ist.
Überschriften sind Wegweiser und Orientierungshilfen in Kurzform. Gesetz- und Normgeber sind im übrigen auch redaktionell fehlbar und können in weiteren Vorschriften Vorgaben festlegen, die dem richtig verstandenen Schutzzweck
 zuzurechnen und damit zwingend zu beachten sind. Dies geschieht erfahrungsgemäß  häufig dann, wenn Gesetzesänderungen in gesellschaftlich umstrittenen Regelungsbereichen ‚einen Schritt in die richtige Richtung’ (oder in eine andere) gehen und dies verschleiert oder vorgetäuscht werden soll. Leicht konnte dies auch in vorliegendem Falle geschehen, wo die NPVO als Gesetz im materiellen Sinne und Schnittstellenprodukt von Regierung und Landtag
 neben § 3 Abs.1 NPVO auch an anderer Stelle benennt, was im Sinne eines Schutzzweckes ausdrücklich und insbesondere schützenswert und zu schützen ist: der Hochlagenwald beispielsweise (§ 14 NPVO) 
: sowie Triftklausen, Triftkanäle und Weideschachten als kulturelles Erbe (§ 3 Abs. 2 Ziff. 2 und 3 NPVO). Zu Gunsten dieser Kultur- und Baudenkmäler spricht die NPVO ein in der Sache eindeutiges und nicht relativierbares Verbot bzw. Handlungsgebot aus.

Für sie gilt insbesondere auch das Verbot einer ‚Renaturierung’ ‚unter dem Hut’ einer so in keinem deutschen Gesetz zu findenden Leitphrase, die Natur müsse in Nationalparken wieder der Natur  überantwortet werden.

Ungeachtet dessen nimmt die Nationalparkbürokratie in ständiger Übung genau diese ‚griffige’ Phrase und das darüber noch hinausgehende Schlagwort der Renaturierung als Legitimationsgrundlage für ‚Leistungsnachweise’ in Anspruch, durch die nicht nur bestehende Anlagen und Wege sondern darüber hinaus auch geschützte Kultureinrichtungen wie Triftanlagen verbotswidrig zerstört werden. So geschehen indem unsäglichen „Informationsblatt Nationalpark Bayerischer Wald“ Nr.14 („Unser Wilder Wald“) vom Dezember 2003 auf Seite 3 der 16-seitig in einer Auflage von 51000 Exemplaren halbjährig als Beilage des Bayerwald-Boten erscheinenden Ausgabe.
Es soll hier die notwendige Frage nicht näher untersucht, aber doch gestellt werden, wie es bei einer regional marktbeherrschend und meinungsbildenden Presse mit deren Unabhängigkeit und Neutralität bei der Information ihrer Leser bestellt sein kann, wenn im Impressum des Presseerzeugnisses der Nationalparkverwaltung (S. 3 der Nr. 14), der regelmäßigen Beilage zu der Tageszeitung „Bayerwald-Bote“, Redakteure benannt werden, die einerseits unter der redaktionellen Leitung von Mitarbeitern der Nationalparkverwaltung stehen und andererseits gleichzeitig als Mitarbeiterbesagter Tageszeitung fungieren.
Eine solche Tagespresse als kritischer Filter und eigenständiger Informant gegenüber den Wünschen eines Auftraggebers/Kunden, der kaum einen Tag verstreichen läßt, an dem er nicht bis an den Rand des Schwachsinns reichende Propagandastories mit Erfolgs- und Fortschrittsmeldungen produziert (beispielhaft siehe Fußnote 36.2) und/oder veröffentlicht haben möchte? Leserbriefe, die unter diesen Umständen – wie es die Aufgabe einer neutralen Presse ist oder sein sollte – nach den „Richtlinien für die publizistische Arbeit“ des Deutschen Presserates neutral informierend selektiert werden? Ein Redakteur, der das will und dann auch kann – Hut ab!
Die halbjährlich etwa 16-seitig gedruckten Informationsblätter der Nationalparkverwaltung werden laut der Angaben der Nationalparkverwaltung gedruckt bei der Neue Presse Verlags-GmbH, die als Herausgeber des Bayerwald-Boten fungiert.
In dieser elegant arbeitsteiligen Konstellation sorgen Regierung und Presse dafür, daß die Bevölkerung neutral und ‚richtig’ darüber informiert wird, wie der Staat auf Kosten des Bürgers dafür sorgt, daß dessen wirtschaftliches und soziales Wohl in oder am Rande der Natur gesichert wird, einer Natur, die ziel- und zweckgerichtet eigentlich nur ‚richtig’ funktioniert, wenn der Mensch ihr fernbleibt. Und ganz richtig funktioniert das alles selbstverständlich nur dann, wenn es von vielen Fachleuten in einer Natur-Fachbehörde natürlich und  sachgerecht organisiert wird.
Trotzdem bleiben Fragen offen: Welcher Bürger ahnt nicht nur, sondern durchschaut auch in dieser einseitigen Desinformationswalze, daß es ein geradezu makabrer Witz ist, wenn als ‚naturschützende Kompensationsmaßnahme’ für weitflächige Rodungen, Erdbewegungen und Bodenversiegelung (für Parkplätze einer Betonburg, „Haus der Wildnis“ genannt) in seinem Wald eine kulturhistorisch zu schützende Einrichtung (Triftkanal Schmalzbach) zerstört wird – und dies auch noch unter Verstoß gegen eine ausdrückliche gesetzliche Regelung (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 NPVO zitiert oben A 4 am Ende)?!
 Dabei ist noch nicht berücksichtigt, daß die Betonburg als solche schon in sich einen Verstoß gegen Nationalparkphilosophien in jeder nur denkbaren Form ist und speziell auch gegen §§ 3 Abs. 2 Nr. 5 und 13 Abs. 5 verstößt. Zu § 13 Abs. 5: Selbst wenn dem Beton, wie gesagt wird, eine Holzfassade vorgehängt wird, ist eine „landschaftsgebundene Bauweise“ zumindest fraglich und von einer „örtlich gewachsenen“ kann schon gar keine Rede sein.
Der Vorgang und die Vorgehensweise der Nationalparkverwaltung ist ein Musterbeispiel, wie diese Verwaltung, der die Hütung einer Kulturlandschaft nach Maßgabe der Vorschriften der Nationalparkverordnung anvertraut ist, in mißbräuchlicher Funktion und unter willkürlich falscher Auslegung der Vorschriften Dinge in die Wege leitet, die nach dem für diese Verwaltung geschriebenen Gesetzbuch, der NPVO, ausdrücklich verboten sind. Anschließend beruft man sich dann auf scheinbar legitimierende Zustimmung Dritter – ein übles Doppelpaßspiel, das auch bei der Einrichtung der sogenannten ‚Naturzonen’ (siehe nachstehend) und in dem bereits erwähnten Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof (siehe unten C 6) zu beobachten ist.
So heißt es in dem Artikel „Renaturierung: Der Schmalzbach wuchs um 1000 Meter“ auf S. 3 des vorzitierten Informationsblattes als Beilage zur Tageszeitung Bayerwald-Bote:

„In der Nationalparkverordnung ist als Zweck des Nationalparks u.a. der Auftrag enthalten, Gewässer zu erhalten oder wiederherzustellen …“ (was so nicht stimmt, wie oben unter A 4 im Zitat des § 3 Abs. 2 Nr. 2 NPVO nachzulesen ist, denn dort ist, im Unterschied zu „Triftkanälen“ – Nr. 3 –, von „vom Wald umschlosssenen Lebensräumen wie … Wasserflächen … als festen Teilen in der natürlichen Landschaft“ die Rede). Nachdem man mit dieser Argumentation andere Instanzen, deren Aufgabe die Wahrung der kulturlandschaftlichen Identität nicht ist, auf den falschen Weg gebracht und deren Zustimmung erwirkt hat (wasserrechtliches Verfahren beim Landratsamt Regen, Wasserwirtschaftsamt Deggendorf, Bezirksfischereifachberater (!)), verkündet man, daß (auch) der Kommunale Nationalparkausschuß und der Fachbeirat keine Einwände (!) erhoben haben – oder umgekehrt, wenn es beliebt, denn auf die Reihenfolge kommt es dabei nicht mehr an.
Eine Dienstaufsichtsbeschwerde wäre hier die richtige und notwendige Reaktion (gewesen), wenngleich diese letztlich beim Ministerpräsidenten im Sinne der Selbstkontrolle landen würde. Er müßte in Betracht ziehen, daß seine Verwaltung prahlend und in Selbstlob sowie unzweifelhaft (aus mehreren Gründen) vorsätzlich gegen geltendes Recht verstößt. Er müßte nach rechtlichen Gesichtspunkten unverzüglich und eindeutig tätig werden. Vielleicht würde man aber auch sehen, daß Berater ihm empfehlen, seinen Minister und dessen Verwaltung in schon vorgeübter Weise durch einen Hinweis auf den Wortlaut des § 3 Abs.2 NPVO zu decken, weil es dort heiße, daß der Schutz der genannten Kulturwerte nur im Rahmen des Abs.1 bezweckt sei.
 Ernstlich sollte mit einem solchen Argument allerdings nicht zu rechnen sein, denn die Formulierung des § 3 Abs.2 NPVO stellt den Schutz der dort genannten Kulturwerte satztechnisch in den Schutzbereich des Abs. 1, bezieht diese dort also in gleicher Weise ein, wie dies bei § 14 der Fall ist. Das Ergebnis einer Dienstaufsichtsbeschwerde würde man mit Interesse abwarten dürfen, denn dann liegen die Karten auf dem Tisch, möglicherweise mit dem Beweis, daß die NPVO (jedenfalls nach regierungsamtlicher Auffassung) so konstruiert sein soll, daß die NP-Verwaltung ungerügt, verantwortungsfrei und verantwortungslos, wie schon immer, treiben darf, was sie will (womit der Blick zu lenken ist auf das bisherige Ergebnis der im folgenden Absatz erwähnten Beschwerde).

Der vorstehend beschriebene Sachverhalt weist typische Parallelen zu der Verfahrensweise auf, welche gegenwärtig die Bürgerbewegung zum Schutze des Bayerischen Waldes zu der Beschwerde über den Staatsminister für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz sowie den Leiter der Nationalparkverwaltung wegen der rechtswidrigen Einrichtung sogenannter Naturzonen im Erweiterungsgebiet des Nationalparkes geführt hat. (Siehe dazu nachstehend B 1.7.6, dort vor B 1.8).
B 1.7.2
Wasserhaushalt/Hochlagenwald

Was nun den Hochlagenwald und das Wasser angeht, so ist die Schutzfunktion des Waldes in den Hochlagen, was nicht direkt in Abrede gestellt, unverdrossen aber mißachtet, de facto somit penetrant negiert wird, für den Wasserhaushalt durch gesetzliche Festlegung in § 14 Abs. 1 NPVO außerhalb jeder Diskussion und Disposition gestellt
.

Es ist deshalb nicht ersichtlich, was eine Bürgerbewegung veranlassen könnte, sich hierzu, mit Vertretern gleich welchen Ranges der öffentlichen Hand, über die Beweis- und Aussagekraft von Gutachten gesetzlich bereits bindend entschiedener Fragen auseinanderzusetzen, zumal diese Gutachten nach Entstehung und Inhalt in der Regel, wenn überhaupt, nur teilweise bekannt und mutmaßlich auch überholt sind.

B 1.7.3
§ 14 Abs. 1 und 2 NPVO

Es ist des weiteren ein völlig unverständliches Phänomen, daß Regierung und Verwaltung allen Ernstes glauben, sich der ausdrücklichen Weisung des § 14 Abs. 2 der NPVO folgenlos entziehen zu können, obwohl dort mit nicht zu überbietender Klarheit bestimmt ist, daß der Hochlagenwald in seiner Substanz zu erhalten und in seiner Funktion (als Schutz für den Wasserhaushalt nach Abs. 1) zu sichern ist.

§ 14 NPVO hat in den Absätzen 1 und 2 folgenden Wortlaut:

Abs. 1
Der Hochlagenwald hat besondere Schutzfunktionen für den Wasserhaushalt und ist als genetisches Potential einer autochthonen Kaltklimafichtenrasse der Mittelgebirge schützenswert.

Abs. 2  Durch geeignete, naturnahe Maßnahmen der Walderhaltung ist der Hochlagenwald in seiner Substanz zu erhalten und in seiner Funktion zu sichern.

Wie oft muß das noch zitiert werden, und was gibt es da noch zu diskutieren?

Leben wir schon in einem Staat, in dem gesetzliche Bestimmungen nach Belieben vor oder hinter die Bühne geschoben und wo sie auf der Bühne nach Belieben einiger Akteure drapiert werden? Wo steht hier, an der für den Hochlagenwald im Alt- und Neugebiet entscheidenden Stelle, etwas davon, daß ‚die Natur der Natur überlassen’ werden müsse (abgesehen davon, daß diese Phrase auch sonst in keinem Gesetz zu finden ist)? Hier sind gesetzlich (fachlich selbstverständlich sachgerechte und naturnahe) Maßnahmen gefordert, nicht ideologistische, nach geltendem Recht rechtswidrige und verantwortungslose Verweigerung nach Maßgabe rechtsferner, normativ nicht faßbarer Sprüche.

Die Vokabel des Sicherns enthält für die Auslegung des Gesetzes rein begrifflich schon die Bedeutung, daß hier die Notwendigkeit einer präventiven Bestands- und Funktionserhaltung ausgesprochen ist. Es ist dies eine normative Handlungsvorgabe. Sie bezieht sich in dem einsätzigen  § 14 Abs.2 in der Tat ausdrücklich auf die Substanz- und Funktionserhaltung des Hochlagenwaldes, und zwar so, wie er mit seiner unverzichtbaren Funktion und biologischen Einmaligkeit in § 14 Abs.1 gesetzlich als Schutzobjekt bindend definiert ist.
Von einem äquivalenten Lebensrecht des Borkenkäfers, wie es von dem Leiter der Nationalparkverwaltung mit dem Gewicht und unter Mißbrauch seines Amtes in öffentlichen Diskussionen propagiert wird, steht da nichts zu lesen.

Eine solch unsinnige Äquivalenzforderung läßt sich auch nicht mit der Zielbestimmung einer ungestörten Dynamik der Lebensgemeinschaften in § 3 Abs.1 der NPVO begründen.

Die ist dort nämlich (erstens) erst nach dem ‚vornehmlichen’ Erhaltungsgebot natürlicher und naturnaher
 Waldökosysteme genannt. 
Zum andern bestimmt §14 NPVO als Spezialvorschrift zum Schutz der Hochlagen, daß der Hochlagenwald – Nationalpark hin oder her - im traditionell naturschutzrechtlichen Sinne und im Hinblick auf seine biologisch-ökologische Besonderheit und für den Wasserhaushalt zu schützen und zu sichern ist.

Dabei verbietet der in Zweckdefinition gegenständlich festgemachte Funktionsschutz in § 14 NPVO nicht nur verbal sondern insbesondere auch denktechnisch jede spekulative Auslegung im Sinne einer Prädominanz eines Prozeßschutzes unter Berufung auf eine vom Normgeber in § 3 Abs. 1 NPVO auch satzkonstruktiv in Nachrang gestellten Zielsetzung (siehe dazu auch B 1.5). Solange dies nicht widerlegt ist, was nach der geltenden NPVO nicht zu befürchten steht, bleibt der Borkenkäfer das, was er nach der Verordnung zur Bekämpfung der schädlichen Insekten in den Wäldern seit 1965
 ist.
Hier wird im übrigen ein weiters Mal deutlich, daß § 14 NPVO eine zweckbestimmende Konkretisierung des § 3 NPVO enthält: Schutz und Erhaltung der Hochlagenwälder - als Kulturgut und funktional für den Wasserhaushalt - sind als konkreter Zweck des Nationalparkes nachträglich als notwendig (wieder) erkannt und als normativer Befehl in die NPVO aufgenommen worden.
B 1.7.4
§ 14 Abs. 4 NPVO
bestimmt, wie im Hochlagenwald mit den Verwüstungen nach den Fehlern der Vergangenheit umzugehen ist.
Die in § 14 Absätzen 1 und 2 NPVO 1997 unmißverständlich eingeführte, ermessensgebundene Handlungspflicht machte eine Regelung erforderlich, was mit den Hochlagenwäldern zu geschehen hat, deren Verwüstung auf die - bei Erlaß der Erweiterungssatzung - zurückliegende Vernachlässigung der Bekämpfung des Borkenkäfers in den Jahren 1983 bis 1985 und den danach folgenden Jahren zurückzuführen ist.
Dabei orientiert sich Abs. 4 an den nach der forstlichen Schädigung verbliebenen Möglichkeiten. Insoweit heißt es in § 14 Abs. 4 Satz 1 NPVO, daß dort, wo (zum Zeitpunkt des Erlasses der VO 97 !) die Wälder bereits zugrundegerichtet waren, der Entwicklung ihren Lauf zu geben sei, dies aber nur in dem in Abs.4 Satz 2 bestimmten kurzfristigen, jedenfalls nicht langfristigen Zeitfenster.

§ 14 Abs.4 NPVO, den Hochlagenwald im Altgebiet betreffend, lautet:

„In den Waldbeständen, die bereits bisher durch Borkenkäferbefall großflächig abgestorben oder befallen sind, soll
 der Prozeß der natürlichen Walderneuerung ungestört ablaufen. Soweit die natürliche Walderneuerung flächig längerfristig ausbleibt, soll die Entwicklung einer standortgerechten, natürlichen Waldzusammensetzung unterstützt werden.“
Der zweite Satz des vorstehenden Zitates bestätigt und verdeutlicht, daß und wie in den Hocharealen vorzugehen ist, in denen eine Reorganisation des Hochlagenwaldes ‚aus eigener Kraft’ der Natur „längerfristig“ ausbleibt: es haben sanierende Maßnahmen zu erfolgen, die den schützenden Maßnahmen der Absätze 1 und 2 in Anpassung an die Schadenssituation entsprechen.
Das ist alles andere als die Natur der Natur zu überlassen. Es entspricht vielmehr dem Bild jeder unternehmerischen (gegebenenfalls auch vertraglichen) Projektplanung (wobei ‚unternehmerisch’ nicht im Sinne gewinnorientierter Bewirtschaftung mißzuverstehen ist): Sollvorgabe/Sollplanung (§ 14 Abs. 1 und 2), Ist-Abweichung (§ 14 Abs. 4 Satz 1), Korrektursoll (§ 14 Abs. 4 Satz 2). § 14 Abs. 3 ist dabei als Sondermaßnahme unter Abs. 1 und 2 zu verstehen und war daher vorstehend nicht zu erwähnen.
§ 14 Abs. 4 NPVO betrifft nur die Bereiche, wo die in Absätzen 1 und 2 vorgeschriebene Bestandserhaltung und –sicherung des Hochlagenwaldes in der dort beschriebenen Biologie (wegen rechtswidrigen Verhaltens der Verwaltung jedenfalls bis 1992) im Jahr 1997 bereits unmöglich geworden war. Es ist daher in aller Klarheit festzustellen, daß die Ausnahmeregelung nur für Altbefall (per 1997) gilt und keine Entschuldigung oder Vernachlässigung für die Zukunft (ab 1997) bietet (wie verschiedentlich anklingt).
Bei Neuschäden, die durch Pflichtversäumnis der Nationalparkverwaltung nach 1997 eingetreten sind oder, was anscheinend laufend festzustellen ist, immer noch eintreten, muß Absatz 4 entsprechend angewendet werden. § 14 Abs. 4 NPVO bietet der Verwaltung daher auch kein Alibi oder normativ vorbereiteten Auffangtatbestand für pflichtwidrige Unterlassungen nach den Absätzen 1 bis 3 dieser Norm.
Auch § 14 Abs. 4 NPVO entlarvt die rechtswidrige, rein ideologische Verbalstrategie der leeren Worte einer Nationalparkverwaltung und ihres Ministeriums: Das Verbot zeitlich unbefristeten Nichtstuns bzw. das Gebot fristbenannten Handelns, wo die Natur bereits ‚dynamisch’ war, wäre absurd, wenn die Handlungsvorgaben der NPVO verbindlich oder auch nur erlaubterweise dahin gehen sollte, dem Borkenkäfer nach einer Philosophie des laissez-aller und eines freien Spiels der ‚natürlichen’ Kräfte freien Lauf zu lassen. So weit auch hierzu das schlichte juristische Handwerk.
B 1.7.5
Das Zeitfenster für das Abwarten nach § 14 Abs. 4 Satz 2 NPVO
Für die Antwort zur Frage, wann die Handlungspflicht für Regierung und Nationalparkverwaltung wegen längerfristigen Ausbleibens natürlicher Walderneuerung nach §  14 Abs.4 Satz 2 NPVO beginnt, ist § 14 (Wiederaufforstung) des Waldgesetzes für Bayern zu Rate zu ziehen. Daß das Waldgesetz mit seinen Bewirtschaftungsvorschriften nach Art. 8 Abs. 1 / § 13 NPVO / Art. 47 BayWaldG für den NP weitgehend ausgeschlossen ist (siehe dazu oben B 1.1 und nachstehend B 1.11), steht dem keinesfalls entgegen, da der Zeitbegriff im Waldgesetz nicht betriebswirtschaftlich gebunden oder orientiert ist sondern rein fachlich, sachbezogen-funktional. Es ist nicht das Anliegen des Waldgesetzes, den Eigentümern betriebswirtschaftlich richtiges Verhalten vorzuschreiben.

Bei einem Ablauf von drei bis fünf Jahren nach Schadenseintritt (Stürme 1983, 1984 und 1985) kann von kurzfristig zu tolerierender Untätigkeit schon nicht mehr gesprochen werden. Nach Ablauf der nunmehr mindestens vierfachen, seit 1997 gut siebenjährigen Zeitspanne ist die zeitliche Voraussetzung der Längerfristigkeit für die Bemessung von Handlungspflichten gem. § 14 Abs. 4 Satz 2 NPVO bei flächigem Ausbleiben von natürlicher Walderneuerung zweifelsohne auch dann gegeben, wenn man den Beginn der Wartefrist auf 1997 annehmen wollte. Der Spielraum pflichtgemäßen Ermessens für die Verwaltung ist hier nach den verwaltungsrechtlichen Regeln (vermutlich lange schon) auf Null reduziert. 
B 1.7.6
§ 14 Abs. 3 NPVO: „bis 2017“ – und danach??
Die Beschwerde gegen die sogenannten Naturzonen
Eine der mit Spannung zu erwartenden Antworten

für die weitere Entwicklung der Diskussion ergibt sich aus der Frage, welche Rolle § 14 Abs. 3 NPVO im Kontext zu den Absätzen 1,2 und 4 derselben Vorschrift und zu § 3 Abs.1 NPVO spielt.
§ 14 Abs.3 NPVO lautet wie folgt:
In einem Zeitraum bis zum Jahr 2017 ist die Ausbreitung des Borkenkäfers auf die Wälder der Hochlagen zwischen Falkenstein und Rachel zu verhindern.

Diese Vorschrift ist, wie der gesamte § 14 NPVO im Rahmen der räumlichen Erweiterung des NP, 1997 in die auch ansonsten vollständig überarbeitete NPVO aus dem Jahre 1992 aufgenommen worden. In dem geographischen Erweiterungsgebiet liegen auch die in Abs. 3 genannten Hochlagenwälder am Rachel und Falkenstein. 
Die einen freuen sich ideologistisch, daß 2017 Schluß sei mit der Borkenkäferbekämpfung (im Umkehrschluß zu der bis dahin bestehenden Bekämpfungspflicht). Ja sie meinen anscheinend sogar, mit der Aufgabe der Bekämpfung des Borkenkäfers könne man auch im Erweiterungsgebiet ‚zielorientiert’ in sogenannten Naturzonen doch jetzt schon beginnen. Nicht nur das: die Nationalparkverwaltung setzt dies als Programm auch in die Tat um.
(Einschub März 2005: Neuerdings läßt der zuständige Minister in Stellungnahmen an des Denkens immerhin noch mächtige Adressaten sogar schreiben, die sogenannten Naturzonen bildeten „den Kernbereich der Nationalparkzielsetzung „Natur Natur sein lassen““.

Was damit auch gemeint sein könnte: wozu das paßt, soll hier nicht weiter ausgeführt werden. Auf jeden Fall paßt es zu einer weiteren Sentenz des Ministers, man solle das Recht doch einmal beiseite lassen. (Siehe dazu auch den Einschub unten vor B 1.8.))
Die anderen haben sich hierzu noch nicht recht artikuliert. Sie schauen mit Mißtrauen auf die nächsten Monate und glauben an rechtskonformes Verhalten für die Zeit bis und nach 2017 aus gehabter Erfahrung ohnehin nicht mehr (worin sie sich, wie aus vorstehendem Einschub und nachstehend zu sehen ist und sofern weiter nichts geschieht, mittlerweile bestätigt sehen dürfen). 

Trotzdem wird hier zunächst die Frage gestellt: Ist § 14 Abs.3 NPVO nun – wenn überhaupt – eine Schaltstelle in die eine oder in die andere Richtung?
Die Antwort ist sowohl rechtssystematisch wie auch aus der rechtstatsächlichen Entwicklung der Vorschrift ganz einfach zu geben:
Die genannten Wälder am Rachel und Falkenstein sind Hochlagenwälder, aber (anscheinend noch) nicht ein Fall des § 14 Abs. 4 NPVO. Sie fallen unter die Regelungen der Absätze 1 und 2.des § 14 NPVO mit der dort für alle Hochlagenwälder unbefristet festgelegten Schutzfunktion, der Substanzerhaltung und Sicherungspflicht. Darüber hinaus hat der Normgeber in Abs.3 festgelegt, daß wenigstens bis 2017 das absolute Gebot der Verhinderung einer (weiteren) Verbreitung des Borkenkäfers in die Hochlagenwälder des Erweiterungsgebietes gilt – dies ohne Ermessensspielraum für die Verwaltung, wie er ansonsten nach den die Absätzen 1 und 2 in dem oben (unter A   ) angedeuteten Ermessensspielraum noch gegeben sein könnte.
Die Funktion des Abs. 3 ist also (lediglich) der zeitlich befristete Ausschluß eines jeglichen Ermessensspielraumes, der mit einem auch nur  geringen Risiko für die Hochlagenwälder des Erweiterungsgebietes verbunden sein könnte. Es ist eine Vorschrift zum Schutz der Hochlagenwälder im Neugebiet, nicht eine zugunsten des Käfers, wozu er durch die Einrichtung der sogenannten Naturzonen pervertiert wird (siehe dazu unten vor B 1.8 und Beschwerde der Bürgerbewegung auf deren homepage unter „Aktionen“.)!
Das ist hinsichtlich der rechtssystematischen Funktion des § 14 Abs. 3 NPVO alles.
In der praktischen Auswirkung allerdings ist dies sehr viel (und sollte es nach dem Willen des Normgebers sein), denn eine gesetzliche Formulierung, daß die Ausbreitung des Borkenkäfers in die Hochlagenwälder „zu verhindern ist“, bedeutet imperativ, in gesetzlicher Befehlsform, daß in dem betreffenden Gebiet nicht nur alles zu unterlassen ist, was dieses Muß gefährden könnte (insbesondere also die Einrichtung bekämpfungsfreier ‚Naturzonen’), sondern auch daß der Borkenkäfer auf der gesamten Fläche des Erweiterungsgebietes zu bekämpfen ist, es sei denn, es würde fachlich überwiegend, neutral und prüfbar festgestellt, daß die Ausbreitung von Borkenkäfern aus Nestern in Hanglage in die Hochlagen ausgeschlossen ist. Man ergreift Maßnahmen gegen drohenden Einbruch tunlichst auch nicht erst dann, wenn der Einbrecher bereits im Haus steht.

Die Funktion des § 14 Abs. 3 NPVO ist also, gesetzlich ein Verwaltungshandeln sicherzustellen, das eine weitere Verbreitung des Borkenkäfers in die Hochlagen des Erweiterungsgebietes ausschließt. Praktiziert wird von der Verwaltung das Gegenteil.
Nach 2017 ist diese Gewährleistungsfunktion des § 14 Abs. 3 NPVO erledigt. Es gelten dann die die allgemeinen Regeln für die Hochlagenwälder nach Absätze 1 und 2 NPVO. Es ist die gleiche logische Kette wie bei Abs.4: der Rückweg geht nach 2017 nicht zu § 3 Abs.1, sondern zu den Absätzen 1 und 2 des § 14 NPVO, der 1997 in eigenständiger Schutzfunktion für die Hochlagenwälder und deren Zweckbestimmung neben die ansonsten geltende Zielbestimmung des § 3 NPVO getreten ist.
Das ist – auch hier – nach den Auslegungsgrundsätzen schlichten juristischen Handwerks der gesetzgeberische Wille, wie er in der NPVO steht und in einem Rechtsstaat auch von der bayerischen Staatsregierung zu beachten ist - es sei denn, die Bayerische Staatsregierung wollte die Verordnung ändern lassen). 

Das wird sie nicht tun, denn sie müßte dazu den Mut haben, der betroffenen und der im Schatten des NP noch betroffeneren Bevölkerung reinen Wein darüber einzuschenken, was sie eigentlich im Sinne hat und immer hatte. Das würde bei dieser Bevölkerung sicher wirklich gut ankommen!
Einschub vom April 2005:

Hier ist auf die oben, B 1.7.1 bereits erwähnte Beschwerde der Bürgerbewegung gegen die Einrichtung sogenannter Naturzonen in dem durch § 14 Abs. 3 erfaßten Erweiterungsgebiet zurückzukommen.

Die Beschwerde ist bei dem Ministerpräsidenten geführt. Sie ist auf der homepage der Bürgerbewegung nachzulesen (unter Aktionen). Sie ist außerdem Gegenstand eines protestierenden Schreibens an alle Abgeordneten des Landtages, das ebenfalls auf der genannten homepage zu finden ist, so daß auch darauf hier im einzelnen verwiesen werden kann.

Kurz gefaßt, handelt es sich bei diesen ‚Naturzonen’ um bis in die Hochlagenwälder reichende Areale, in denen der Borkenkäfer, entgegen dem Gebot des § 14 Abs. 3 NPVO, in Vollzug einer entsprechenden Verwaltungsanweisung der Nationalparkverwaltung nicht bekämpft wird.

Damit stellt sich und handelt eine Verwaltung mit aktiver Unterstützung der Regierung ausdrücklich gegen Recht und Gesetz. Es handelt sich um staatlich organisierten Rechtsbruch, um einen Vorgang also, zu dem selbst in diesem zur Bananenrepublik verkommenden demokratischen Rechtsstaat kaum eine Parallele zu finden ist. Alle Welt schaut zu, und wer Korrektur verlangt, erntet – vorläufig noch – Verwunderung.
Die Dreistigkeit, mit der dabei vorgegangen wird, ist in der Beschwerde im einzelnen dargelegt. Dort nicht vertieft und daher hier zu vermerken ist der geradezu signalrote Intelligenzmangel, der nicht nur bei der Verwaltung in Begründung und Rechtfertigung ihres Vorgehens waltet, sondern auch bei dem Adressaten, der bislang noch wahlgeduldigen Bevölkerung, unterstellt wird.

Die Nationalparkverwaltung hat bei einer Begehung 2004 bereits zugegeben, daß Borkenkäfer in den sogenannten Naturzonen des Erweiterungsgebietes auf ihren Ausflug bereits warten. Wenn der Leiter dieser Verwaltung und der zuständige Minister die regierungsseitige, im Normenkontrollverfahren vehement vertretene (und in der NPVO als operativ richtig angenommene) Argumentation ernst nehmen würde, daß der Borkenkäfer ‚nur’ bzw. „mindestens 500“ Meter weit fliegt (vgl. § 13 Abs. 1 Satz 4 NPVO), könnten sie für die Einrichtung der sogenannten Naturzonen in angemessener Entfernung zu den Hochlagen gesichtswahrend vielleicht gerade noch argumentieren. So aber zeigt auch die geographische Aufteilung der bestehenden und angestrebten ‚Naturzonen’, daß es Regierung und Verwaltung zielstrebig nur darauf ankommt, die Durchseuchung der Wälder in diametralem Gegensatz zu der Vorschrift des § 14 Abs. 3 NPVO nicht nur nicht zu verhindern, sondern, im Gegenteil, vor 2017 noch zu realisieren Bis dahin wird also nicht verhindert, sondern, wie im Altgebiet, eine bis dahin vollendete Tatsache geschaffen. Das ist Staatsanarchie.
Das Verfahren steht in seiner Zielsetzung für den, der es nicht glauben mag, genau in Übereinstimmung mit der vorstehend (nach dem Zitat des Abs. 3 in Einschub) wiedergegebenen ministeriellen Erklärung: „Die Naturzonen bilden dabei den Kernbereich der Nationalparkzielsetzung „Natur Natur sein lassen“.“ Man bedenke: Dieser ministerielle Satz für ein Gebiet, in dem das Schutzgebot gesetzlich unter die Auflage der Gewährleistung einer Ergebnissicherheit gestellt ist, die jedes Risiko für die Hochlagenwälder imperativ ausschließen soll!
B 1.8
Worauf die Bürger achten und was sie rügen müssen

Die Bürger müssen darauf achten und rügen, was Regierung und Verwaltung in Verletzung der NPVO und in ‚gelegentlichen’ Änderungsvorhaben zu erkennen geben.

Rechtstatsächlich war die Aufnahme des § 14 NPVO mit Schutz und Sicherung des Hochlagenwaldes und des Wasserhaushaltes bei unbedingter Borkenkäferprophylaxe im Neugebiet bis mindestens 2017 ein politisches Tauschgeschäft, weil ohne diese Schutzmaßnahmen die Erweiterung des NP politisch zum Scheitern verurteilt gewesen wäre.

Wenn dies aus rechtstechnischen Gründen zur Erkenntnis der Nichtigkeit der NPVO führen würde (was hier nicht näher zu untersuchen ist), wäre dies nur zum Wohle der Bevölkerung, weil sie von einem verwaltungstechnischen, menschen- und landschaftskulturfremden Monstrum befreit wäre, das Natur und Menschen einer ständigen, nach sachlichen Kriterien kaum zu prüfenden und daher willkürbehafteten Eingriffsverwaltung unterwirft.
Auf keinen Fall kann ausdrücklich oder unterschwellig argumentiert werden, § 14 dürfe wegen seiner nicht naturparkkonformen Handlungspflichten durch die Verwaltung mißachtet oder als normtechnisches Versehen für gegenstandslos erachtet werden. 
‚Gegenstand’ des § 14 NPVO sind die Hochlagenwälderwälder nach Recht und gesetzlich definiertem Willen der Bevölkerung. Alles andere sind Taschenspielertricks vermutungsweise nachgeordneter Behörden mit oder ohne entsprechenden Ministerauftrag.
B 1.9
Die Ökologie des § 14 Abs. 1 NPVO

Für das sachlich-forstliche Ergebnis ist ausdrücklich nochmals festzuhalten, daß es nach dem gem. § 14 Abs. 1 NPVO unmißverständlichen Willen des Gesetz- bzw. Verordnungsgebers nicht auf irgendeinen Baum-Bewuchs ankommt, sondern im Hochlagenwald auf das genetische Potential der autochthonen Kaltklimafichtenrasse. Dabei kann es keinem Zweifel unterliegen, daß die in § 14 Abs.1 NPVO mit besonderem Stellenwert bedachte Fichtenrasse durch den Schutzzweck der NPVO auch im Sinne präventiv geforderter Maßnahmen erfaßt wird („Schützen“ und „Sichern“). Konsequent begründet der Verordnungsgeber den naturschutzrechtlichen Schutzanspruch der Fichten in § 14 Abs.1 NPVO ausdrücklich auch  ökologisch im Interesse der Biodiversität und biogenetischen Vielfalt. Dies gilt nach dem Gesetz gerade deshalb, weil oder wenn die betreffende Fichtenart auf die Hochlagen als Standort angewiesen ist.
Eine reduzierte Bedeutung kommt der genannten Fichtenart im Rahmen der Wiederaufforstung nach § 14 Abs. 4 NPVO zu, denn dort ist insoweit nur von einer standortgerecht-natürlichen Zusammensetzung bei der Walderneuerung die Rede.
B 1.10
Nirgends eine Basis für die Nichtbeachtung des § 14 NPVO
Eine ergänzende, fast überflüssige Untersuchung.
Wir waren bisher bei der Prüfung, welche Handlungsvorgaben die NPVO der Verwaltung verbindlich macht und haben bis dahin die ausdrücklich und unmißverständlich formulierten Fundstellen herangezogen. Das Ergebnis ist eindeutig.

Trotzdem soll vorsorglich noch geprüft werden, ob es in der VO selbst oder in vorrangig geltenden Gesetzen
 Regelungen gibt, die dieses Ergebnis aushebeln oder relativieren könnten. Mit dem Aushebeln kann es wohl nichts werden, denn ausdrücklich und direkt antinomische Verbalisierungen sind bisher nicht bekannt und nicht benannt. Es kann allenfalls zu einer Umschreibung des Spielraumes kommen, den die Behörden bei der Zweck- und Zielverfolgung im NP haben. Ein Spielraum bzw. Beurteilungsraum  wird durch den Gesetzgeber für die Behörden häufig durch sogenannte ‚unbestimmte Rechtsbegriffe’ eingeräumt.
  Dem ist hier jedoch nicht weiter nachzugehen, weil dergleichen in der NPVO, jedenfalls in diesem Zusammenhang, nicht zu finden ist. Spielraum findet sich nur in den Begriffen des Schützens und Sicherns und der Substanzerhaltung in § 14 Abs.1 und 2 NPVO sowie etwa des längerfristigen Ausbleibens natürlicher Walderneuerung (des Hochlagenwaldes !!) in Abs. 4. Die Gerichte reduzieren den Beurteilungs- bzw. Ermessensspielraum der Verwaltung auf null, wenn die Verhältnisse so sind, daß die Behörde bei ordnungsgemäßer Beachtung der Vorschriften nur noch eine Entscheidung treffen kann.

Ein anderer Weg, den Beurteilungsspielraum der Behörde zu eröffnen bzw. einzugrenzen wird bei Naturschutzverordnungen häufig durch den Nachsatz beschritten, „…soweit es dem Zweck der VO nicht widerspricht“. Nun kann aber hinsichtlich des Hochlagenwaldes (oder sonstiger Schutzobjekte) eine konkret formulierte Handlungsvorgabe, wie sie § 14 NPVO darstellt, nicht aufgehoben werden durch allgemein(er)“ und unbestimmt(er) umschriebene Abgrenzugsregelungen der genannten Art
. Aber selbst eine Regelung dieser vagen Art ist in der NPVO bei fachlich seriöser Vorgehensweise nicht zu finden, insbesondere nicht in dem von der Landesregierung dahin strapazierten § 3 Abs.1 NPVO. Bezeichnenderweise wird in dem Ministerschreiben noch nicht einmal der Versuch unternommen – unter 1. nicht und auch sonst nicht – ,die dort unter 1. aufgestellt Behauptung anhand des Verordnungstextes auch nur nachvollziehbar, geschweige denn verständlich oder gar überzeugend zu machen – alles déja vu.

Wir werden uns nachstehend vorsorglich noch die Mühe machen, die morastige Grundlage regierungsamtlichen Agierens nachzuzeichnen, um einer Argumentations- und Informationsform der inkriminierten Art jedenfalls hier endgültig den Garaus zu machen und der betroffenen Bevölkerung den Narrenhut zu zeigen, der ihr aufgesetzt werden soll.

B 1.11
§ 13 Abs.1 Satz 4 und § 14 Abs. 3 NPVO – eine taugliche Grundlage für Umkehrschlüsse?
Um den durch den Schutzzweck der NPVO bestimmten Handlungsspielraum für die notwendigen Maßnahmen im Naturpark zuverlässig und einwandfrei zu erfassen, bedarf es auch der rechtssystematisch und analytisch richtigen Einordnung des § 14 Abs.3 NPVO im Hinblick auf § 13 Abs.1 Satz 4 NPVO. § 14 Abs.3 betrifft, wie oben dargestellt, die Hochlagenwälder zwischen Falkenstein und Rachel und legt fest, daß die Ausbreitung des Borkenkäfers dorthin in einem Zeitraum bis 2017 zu verhindern ist. Diese Vorschrift wird – unausgesprochen und ohne Bemühen um eine schlüssige Begründung – in einem Umkehrschluß und in Verbindung mit  § 13 Abs.1 Satz 4 für die Meinung bemüht, die Bekämpfung des Borkenkäfers sei im NP untersagt.
§ 13 Abs.1 Satz 4 NPVO legt fest, daß im Randbereich des NP in einer Tiefe von „mindestens 500 m“ die zum Schutze des angrenzenden Waldes „erforderlichen ordnungsgemäßen und wirksamen Waldschutzmaßnahmen“ zu treffen sind. Der Borkenkäfer wird in der Vorschrift nicht eigens genannt.

Was nun den § 14 Abs.3 NPVO angeht, ist der Gedanke an einen Umkehrschluß: – keine Bekämpfung des Borkenkäfers außerhalb der benannten Gebiete Rachel und Falkenstein, auch nicht bis 2017 – vorstehend unter B 1.7.6 bereits als fehlerhaft und nicht gangbar nachgewiesen. Gleichwohl, die Möglichkeit des Umkehrschlusses und der Reiz seiner arbeitstechnisch vereinfachenden oder interessengerechten Möglichkeiten bleiben immer im Blickfeld des Juristen sowie der Personen und Gruppen, denen er gerade mundgerecht zupaß kommt. Passend erscheint dann jede Gelegenheit, die zum gewünschten Ziel führen kann. Hier wäre das die Verbindung des § 14 Abs.3 mit § 13 Abs.1 Satz 4 NPVO. Zum Zuge kommt der Umkehrschluß aber nur dann, wenn der sogenannte Analogieschluß (gleiche Behandlung einer ganz oder teilweise gleichen oder ähnlichen Situation) nach der Systematik des Gesetzes, seiner Entwicklungsgeschichte sowie nach der Sachlogik und den rechtstatsächlichen Zusammenhängen nicht näher liegt. Es ist keine rein logische, sondern eine auch wertende Operation nach Maßgabe von Gleich- oder Ungleichheiten und Zusammenhängen.
Nach diesen Kriterien hat der Umkehrschluß auch auf der Grundlage der §§ 14 Abs1 Satz 4 in Verbindung mit 14 Abs.3 NPVO keine Chance. Erstens sagt § 13 Abs.1 Satz 4 NPVO, daß die Bekämpfung des Borkenkäfers in einer Tiefe von mindestens 500 m zu erfolgen hat, was Hand in Hand geht mit der bereits beschriebenen Ermessensbindung der Verwaltung beim Schutz der Hochlagenwälder. Zum anderen betrifft die Vorschrift hinsichtlich der 500-m-Zone den Schutz der Nachbargrundstücke, hat also mit der naturschutzrechtlichen Ziel- und Zweckbestimmung des NP überhaupt nichts zu tun; sie besagt lediglich, daß hinsichtlich des Schutzes der Nachbarwaldungen in Dritteigentum innerhalb von 500 m kein Ermessensspielraum bei der Borkenkäferbekämpfung besteht (ähnlich wie für die Hochlagen im Neugebiet bis 2017, wobei dort allerdings die geforderte Ergebnissicherheit bei der Verhinderung des Ausbreitens der Käfer mit Sicherheit auch eine erheblich tiefere Sicherheitszone erfordert, nach dem Willen des Normgebers im Zweifel über das gesamte Erweiterungsgebiet. Man kann nicht aus der Schutzvorschrift für externe Güter den Schluß ziehen, daß die internen schutzlos preisgegeben seien; dies insbesondere dann nicht, wenn interne Schutzregelungen bestehen. Plastischer: wenn man seinen Kindern auferlegt, sich außer Haus nicht mit anderen zu prügeln, wird man sich den Vorhalt verbitten, man habe ihnen erlaubt, sich im Haus zu kloppen wie sie wollen.

Tatsächlich zeigt jeder Versuch, das Verwaltungshandeln im Kontext der §§ 3, 14 und – auch – 13 Abs. 1 NPVO verstehend nachzuvollziehen, einen so unverkennbaren Willen des Normgebers, daß die dies nichtachtenden Betrachtungen und Handlungsweisen auf Regierungsseite gegen das gesetzliche Gebot und den Willen der betroffenen Bevölkerung - trotz aller gegenteiligen Beteuerungen - schon an bevölkerungsfeindliche Staatswillkür denken läßt
B 1.12
§ 13 Abs. 1 Satz 1 bis 3 NPVO und die Bewirtschaftungspflichten nach BayWaldG; die sonstigen Regulierungsvorschriften im Nationalpark
Hinsichtlich der im Nationalpark zu ergreifenden Maßnahmen kann auch § 13 – dort zunächst Abs. 1 Satz 1 NPVO - (Walderhaltungs- und Waldpflegemaßnahmen) nicht ungeprüft bleiben. Diese Maßnahmen sollen sich nach Satz 1 ausschließlich nach dem Zweck des Nationalparkes richten. Das ist ein systematisch sicher richtiger Hinweis. Fraglich ist allerdings, ob man dazu in Klammer als Lese- und Richtungshilfe gleich einen Hinweis auf § 3 einfügen mußte, der als Ausschließlichkeitsverweisung mißverstanden werden könnte. Die Frage zu stellen, heißt auch gleich, sie zu verneinen, denn der Klammerhinweis ändert nichts an dem konkreten und oben beschriebenen Regelungsvorrang des § 14 für die Hochwaldlagen, diese wiederum in dem oben, B 1.1 und 1.2 bereits festgestellten rechtssystematischen Zusammenhang mit § 3 NPVO. Spätestens bei § 14 Abs.3 NPVO wird auch dem letzten Nothelfer klar, daß es sich bei dem Klammereinschub um eine redaktionelle Fehlleistung handelt.
 
Außerdem ist hier auf die Tatsache zu verweisen, daß nach § 13 Abs1 Satz 3 NPVO (auch) die dort benannten Bewirtschaftungsvorschriften des Waldgesetzes nur soweit entfallen sollen, wie sie dem Nationalparkzweck entgegenstehen.
 In diesem Sinne und unter eben diesem Vorbehalt ist z.B. vorzugsweise die Pflicht zur vorbildlichen Bewirtschaftung des Waldes (§ 18 Abs.1 Satz 2 BayWaldG) als nationalparkwidrig genannt, nicht aber Satz 1 der genannten Vorschrift, wonach der Wald in besonderem Maße dem allgemeinen Wohl dienen soll, weshalb – so der ebenfalls nicht als nationalparkwidrig bedachte Satz 3 - „die mit der Bewirtschaftung betrauten Behörden …insbesondere standortgemäße, gesunde, leistungsfähige und stabile Wälder zu erhalten oder zu schaffen“ haben.
Auch hier erweist sich, daß die NPVO bei auch nur einigermaßen genauerer Betrachtung mehr Raum für forstliche Maßnahmen läßt als regierungsamtlich unverdrossen medial und auch sonst mit hohem Kostenaufwand in hypnotisierender Wiederholungsdichte behauptet wird.
B 1.13
Schlußfolgerung

Abwarten und Nichtstun in dem – angeblichen - Sinne, die Natur der Natur zu überlassen oder ähnliche naturschützerische Phantasievorstellungen sind also auch aus der Programmperspektive des §13 Abs.1 NPVO beim besten Willen nicht herauszulesen.
Ganz im Gegenteil läßt auch in dieser Vorschrift die wohlbedachte Unterscheidung dessen, was dem Nationalpark als solchem dienlich oder nicht dienlich ist, klar erkennen, daß der Gesetzgeber im Kontext der Verordnung sehr bedacht und mit einer Fülle von Hinweisen den Verfall der Wälder, insbesondere der Hochlagenwälder im NP durch geeignete Maßnahmen verhindert sehen will.

Dabei war der Sonderfall der Katastrophensituation, wie sie auch in der weiteren Entwicklung seit 1992/1997 bis hin zum Sommer 2003 Gestalt annahm und weiterhin ansteht, noch nicht erfaßbar. Umsomehr zeigt das Gewicht dieser Entwicklung jetzt die Notwendigkeit einer realitätsnahen und rechtlich korrekten Analyse der gesetzlichen Vorschriften und Handlungsvorgaben, damit wenigstens jetzt gerettet wird, was noch zu retten ist.
Nur der Vollständigkeit halber ist ergänzend zu vermerken, daß nach § 13 Abs. 2 NPVO der Schalenwildbestand des NP – nach dessen Zielen – zu „regulieren“ ist, das blanke Gegenteil von Natur Natur sein lassen. Auch andere Bestände jagdbarer Tiere können reguliert werden.
B 1.14
Die politischen Forderungen

Damit kommen wir zwangsläufig zu den politischen Forderungen und nochmals zurück zu § 3 Abs.1 NPVO:
Soweit dort von dem „Wirken der natürlichen Umweltkräfte und der ungestörten Dynamik der Lebensgemeinschaften“ die Rede ist, steht dies, wie oben bereits  mehrfach dargelegt, im Satz (als sog. Prozeßschutz) erst nach dem schutzgegenständlichen Erhaltungsgebot zugunsten des „natürlichen und naturnahen Waldökosystems“, für das § 14 NPVO eindeutige Schutz- und Handlungsvorgaben sogar präventiver Natur zur Erhaltung des Hochwaldes der dort definierten Art bestimmt.
Schutzgegenständlich ist in § 14 Abs. 1 und 2, darauf ist immer wieder hinzuweisen, auch der Wasserhaushalt in seiner funktional abhängigen Verbindung mit dem Bestand (der Erhaltung) des Hochlagenwaldes erfaßt.
Ich habe den Eindruck, daß in der bisherigen Diskussion ein hier verankerter Gesichtspunkt zu wenig oder gar noch nicht beachtet wurde: In § 3 Abs.1 NPVO spricht der Normgeber ausdrücklich auch von der Erhaltung des „naturnahen Waldökosystems“ als Gegenstand der Zweckbestimmung der NPVO.
Die Schutzwürdigkeit gilt also nach dieser Vorschrift nicht nur für das ‚natürliche’, nach neubiologischer Invention  also von menschlichen Eingriffen freie oder frei zu haltende, sondern auch für das ‚nur’ ‚naturnahe’ Ökosystem in der örtlichen und zeitlichen Reichweite menschlicher Einflußnahme.
Auch daraus wird deutlich, daß die §§ 3 und 14 Abs.1 – 4 NPVO keineswegs unversöhnlich, sondern ergänzend nebeneinander stehen, und zwar in der Weise, daß der Schutz, die Substanzerhaltung und die (präventive) Sicherung des Hochlagenwaldes in der dort bestimmten Genetik
 einen völlig eigenständigen (Vor)Rang genießt.
Hier muß als entsprechende Argumentationsgrundlage ausdrücklich auch die (oben unter A 8 FN 24 bereits teilweise zitierte) Erklärung aus der Vorerwägung zur FFH-Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften herangezogen werden:
Diese Richtlinie hat für die Bundesrepublik gesetzliche Verbindlichkeit. Es heißt dort im Anschluß an die Auflage, daß bei der Einrichtung von Schutzgebieten 
„die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen Anforderungen berücksichtigt werden sollen“: ….“Die Erhaltung der biologischen Vielfalt kann in bestimmten Fällen die Fortführung oder auch die Förderung bestimmter Tätigkeiten des Menschen erfordern.“
Hier finden sich an zentralem Ort zwei Prinzipien, die als Richtlinien die verbindliche Rahmenvorgaben enthalten für
1.  die in der Bundesrepublik zu erlassenden naturschutzrechtliche Bestimmungen (formelle Gesetze und Verordnungen) sowie deren Auslegung und

2. für behördliches Handeln bei der Ausführung dieser Normen.
Es ist für Bürger und Juristen, die nach den Prinzipien ihres Handwerks handeln, unverständlich, daß diese ausformulierten Vorschriften und Leitbilder in Gesetzesrang in der bundesrepublikanischen/bayerischen Praxis rechtlich und politisch einen geringeren Rang einnehmen sollten als leitmotivische Sprüche (die Natur der Natur) und geringeren Rang als Verbandsrichtlinien, wenngleich dort verschiedentlich noch mehr Vernunft festzustellen ist als bei denen, die sie in unserem Lande anwenden wollen.
Ich empfehle, für den NP schlicht und schnörkellos die phrasenfreie Beachtung des einfachen Wortlautes und des Kontextes seiner Vorschriften zu verlangen.
Dazu beziehe ich mich des weiteren – und beispielsweise – auf § 2 Abs.1 Nr. 13 BNatSchG (neu). Es heißt dort, daß in der Landschaft u.a. deren Schönheit zu sichern ist und „ihre charakteristischen Strukturen und Elemente zu erhalten oder zu entwickeln“ sind.
Es ist zwar zutreffend, daß es ein naturschutzrechtlich grundsätzliches Verschlechterungsverbot gibt und daß die Hinwendung zu (‚rein’) natürlich verankerten Systemen als Fortschritt gelten kann. Nirgends steht jedoch – und insbesondere nicht am Ort der Regelung, nämlich in der NPVO selbst oder im BayNatSchG - , daß bei den forstlichen Maßnahmen einer Fortentwicklung durch natürliche’ Zerstörung der Vorzug zu geben sei gegenüber einer in der Rechtsverordnung wörtlich als zweckdeckend und zulässig bezeichneten naturnahen Handlungsweise der bewahrenden Fortentwicklung.

Im Gegenteil: wie oben dargelegt, spricht allein schon § 3 Abs.1, erste Hälfte bzw. Alternative NPVO in Präferenz von der ‚naturnahen’ Erhaltung eines Ökosystems. Den im Forderungskatalog zu nutzenden, gesetzlichen Imperativ für die Hochlagen liefert schließlich § 14 NPVO – mit Wirkung auch gegenüber einem Ministerpräsidenten.

Die bisher anscheinend rechtlich unbeanstandet gebliebene Perversion juristischer Methodik gegen alle logischen Regeln der Auslegung, des Wortsinns, der Satzkonstruktion und des normativen Kontextes der NPVO kann nicht weiter geduldet werden.
B 1.15
Eine vorsorgliche Klarstellung

Um dem rhetorisch zu erwartenden Argument zu begegnen, man bediene sich vorstehend bei der Auslegung der NPVO, insbesondere des § 3, durch die Bezugnahme auf die FFH-Richtlinie der EG, auf den § 2 BNatSchG (neu) und sogar auf bestimmte Passagen der IUCN-Richtlinie in gleicher Weise außenstehender Vorschriften wie die Gegenseite, ist klarzustellen:

Wir bedienen uns der beiden erstgenannten, gesetzlichen Vorschriften argumentativ und handwerklich korrekt nur reaktiv und ergänzend, um den (fachlich indiskutablen) Versuchen und Praktiken zu begegnen, mit denen klare Aussagen in den zur Sache erlassenen Spezialvorschriften, §§ 3 und 14 NPVO, ausgehebelt und in ihr Gegenteil verkehrt werden sollen.

Außerdem war darzulegen, daß die stärkeren und der Sache näheren Gesetze für die hier vertretene , schulmäßige, wort- und bedeutungsgerechte Auslegungsmethode sprechen – von rechtsfernen Sprüchen (die Natur der Natur und ähnliches) sowie rechtlich gegenstandslosen IUCN-Richtlinien ganz zu schweigen. Trotzdem war bzw. ist auch hinsichtlich der rechtlich gegenstandslosen IUCN-Richtlinien der Hinweis unverzichtbar, daß selbst diese bezüglich der Aussichten, in Europa unter Berücksichtigung der sozialen und wirtschaftlichen Interessen der Bevölkerung ein nationalparktaugliches Areal zu finden, Skepsis zeigen.
Überdies, so ist hier zu wiederholen, sind die vorstehend zitierten Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes und die Richtlinien mit gesetzlichem Weisungsinhalt (FFH) das politisch zu aktivierende Argument, mit dessen Hilfe nicht nur die richtige Auslegung der NPVO, sondern auch das verordnungskonforme Management des NP einschließlich der Planungen, gegebenenfalls auch deren Aufgabe einschließlich einer Aufgabe der rabulistischen Hemdsärmeligkeit bei der Behandlung einer Kulturlandschaft, eingefordert werden kann.
Selbstverständlich ist überhaupt nicht zu übersehen, daß die vorzitierten, gesetzlichen Leitlinien in einem NP wegen dessen besonderer - oben unter A 3 und insbes. 4 dargelegter - Konstruktion nur schwer zur Anwendung zu bringen sind. Das ist aber das Problem derer, die aus Naturschutzidee ein ökodidaktisches Zwangsinstrument machen wollten oder wollen, dessen Konsequenzen der Bundesgesetzgeber – siehe oben A 3 – aus guten Gründen rechtzeitig zu bedenken empfiehlt.
Darauf beruht eben auch der eingangs erhobene Vorhalt, daß ein NP in unserer Kulturlandschaft, zu der zweifelsohne (auch nach Auffassung des VGH) der Bayerische Wald gehört, durch die in den Nationalparkbegriff implantierte, kulturferne Ideologie des umfassenden Prozeßschutzes (um nicht zu sagen: Zerstörungsideologie) eine artifizielle Fehlkonstruktion ist. Schon die Gebietsvoraussetzungen für eine Benennung als Naturpark sind in Europa schwer zu finden, und die destruktiven Folgen eines solchen Fundes sind kulturell und wirtschaftlich unerträglich.

Andererseits bringt die NPVO in dem hier als richtig nachgewiesenen Verständnis im Rahmen der bestehenden, einschlägigen Gesetze nicht nur die Möglichkeit, sondern auch eine Pflicht, die landschaftlichen, gewisse kulturelle sowie forstliche Gegebenheiten in den Hochlagenwäldern im Sinne einer erhaltenden Transformation sinnvoll zu behandeln. Dem steht § 8 Abs.2 BayNatSchG in keiner Weise entgegen; er erlaubt die in der NPVO präferierte Erhaltung (‚nur’) naturnaher Lebensgemeinschaften. 
Die IUCN-Richtlinien sind auch in diesem Zusammenhang gegenstandslos. Die Behauptung, ein Naturpark, der diesen Richtlinien nicht entspreche, sei Etikettenschwindel, ist populistisch und irreführend, weil es auf die in Deutschland geltenden Gesetze ankommt. Ob und inwieweit diese Richtlinien sachlichen und politischen Spielraum bieten, ist hier nicht zu untersuchen. Das ist nicht das Problem der betroffenen Bevölkerung.
Es mag ja sein, daß die Naturparkvision eines freien, von Menschen unbeeinflußten Spiels der natürlichen Kräfte örtlich begrenzt – in Deutschland durch die existenznotwendige Kulturlandschaft sehr begrenzt – langfristig in gewissem Umfang erreichbar ist. Vielleicht ist dies Ziel in ferner Zeit sogar in den gesetzlich zwingend zu schützenden Hochlagenwäldern mit modifiziertem Bestand im Rahmen des § 14 Abs.1 und 2 NPVO mit Maßen zu erreichen. Dazu bedarf es aber eines besonnenen Verhaltens und einer gesetzeskonformen Überleitung. Auf keinen Fall kann es aber Zweck der NPVO sein, in fundamentalistischer Abkehr von bewährter Wald- und Landschaftsbehandlung
 so vorzugeben, daß damit einer Spezies, dem Borkenkäfer, ein Sonderbonus zufällt. Es gibt im Naturschutz allgemein und speziell auch nicht in der NPVO keinen Sonderbonus in Form  begünstigender Startchancen für eine Spezies zu deren freier Entfaltung ihrer ‚natürlichen Dynamik’ zwecks Zerstörung eines kulturellen Erbes von anerkannt übernationaler Bedeutung und Attraktivität.

Dies geht auch sachlogisch schon deshalb nicht, weil auch die Hochwälder in ihrer jetzigen Gestalt nicht ohne menschliche Einflußnahme entstanden sind und auf dieser Ausgangsbasis von einem freien Spiel der ‚natürlichen’ Kräfte überhaupt keine Rede mehr sein kann, wenn der Mensch seine bis dahin gestaltende und bewahrende Hand in einem (auch kulturell) fundamentalistischen Sinne ohne bewahrenden und steuernden Übergang abzieht.
Bei der Beobachtung solch ideologisch bestimmter Einflußnahmen wird man an kulturrevolutionäre Vorgänge im asiatischen Raum erinnert.
 Mit der Zerstörung von Triftanlagen (B 1.7.1) beispielsweise - im Dienste kulturferner Überheblichkeit - werden rechtswidrig und bedenkenlos bodenständige, geschichtsträchtige und identitätswahrende Einrichtungen und Kulturgüter vernichtet, zu denen Schulklassen fahren sollten, damit die Kinder sehen, woher sie kommen, wie ihre Vorfahren gelebt, wie sie ‚gerackert’ und was sie unter schwierigsten Umständen geleistet haben. Auf dieser Grundlage würden sie den ‚naturnahen’ Wald ihrer Väter wohl noch eher zu schätzen lernen als einen Pseudo-Urwald um jeden Preis, zu dem keine innere Bindung mehr besteht.
B 1.16
Pro oder kontra – wofür/wogegen?

Es geht hier also nicht in erster Linie darum, pro oder kontra Nationalpark zu votieren oder um den Wald in einer bestimmten Erscheinungsform (mancher hätte es gern da und dort etwas lichter oder gemischter) oder gar um mehr oder weniger Natur, sondern um bedachtes und rechtskonformes Verhalten gegenüber einer kulturlandschaftlichen Identität, die auch die dort lebenden Menschen in historischer Bindung und in ihrem kollektiven Selbstverständnis begreift und respektiert. Dafür hat der Normgeber in der NPVO 97 endlich und bedacht eine (bei genauerem Hinsehen) eindeutig behutsam programmierte Marschrichtung bindend vorgegeben.

Zunächst einmal geht es also darum, als Mindestforderung mit Nachdruck und in aller Deutlichkeit auf der rechtstreuen Behandlung und Verwaltung des Nationalparkes in dem noch schutzgegenständlich und vorrangig traditionell festgelegten Verständnis zu bestehen.
Regierungsmitglieder und Verwaltungsleiter, die rechtliche Regelungen unterlaufen, sind fehl am Platze.

Ein Gesetz- bzw. Normgeber, der eine Artikulation dessen, was er will oder wollte, mit Bedacht und System vorgenommen hat, kann weder durch Gerichte noch durch Regierung rechts- und ergebniswirksam darüber belehrt werden, was er gesagt haben soll, obwohl er genau das Gegenteil festgeschrieben hat: daß nämlich vor allem in den Hochlagenwäldern eben nicht die Natur – was man darunter auch verstehen mag – der Natur zu überlassen sei und daß demzufolge diese Wälder weder jetzt noch in Zukunft durch Nichtstun der Vernichtung (durch den Käfer) anheim zu geben sind.

Diese rechtlich fundierte Forderung ist wohl auch in der Sache richtig:
„Ohne eine gründliche Inventarisation der Entstehung landschaftlicher Identität läuft man Gefahr, beim Schutz von Landschaften idealistischen Zielen nachzuhängen, die das Geschützte lediglich in einen neuen Zustand überführen, der zuvor noch nie da war…..Bisher von der Tätigkeit des Menschen beeinflußte Ökosysteme können nicht in jedem Fall abrupt „der Natur überlassen werden“, indem man sich möglichst nicht mehr um sie kümmert. Dadurch wird landschaftliche Identität zerstört. Wenn man Waldgebiete, in denen jahrhundertelang Nutzung betrieben und die Ausbreitung der Fichte gefördert wurde, in die „freie Wildbahn“ entläßt, darf man sich nicht wundern, wenn ein Waldschädling wie der Buchdrucker gerade in ihnen unbarmherzig zuschlägt...“.
(Schlußwort aus: Hansjörg Küster, Geschichte des Waldes von der Urzeit bis zur Gegenwart, Beck, München 1998)
Dabei hatte Küster noch nicht die technokratischen, landschaftskulturfernen Eingriffe einer Nationalparkbürokratie in das ihr anvertraute Schutzgut bedacht, denn das Buch befaßt sich keineswegs mit dem Bayerischen Wald. Das Zitat macht aber deutlich, daß es hier auch um das Identitätsverständnis und die Identitätsverletzung einer Bevölkerung geht.
Hinsichtlich der zu diesem Abschnitt B 1,16 eingangs gestellten Frage verbleibe ich bei dem (schon oben A ersichtlichen) Ergebnis, daß die rechtliche Organisationsform des Nationalparkes seit der Beschlußfassung über dessen Einrichtung im Bayerischen Wald (1969) bis zu seiner Gründung gesetzlich und agitatorisch in einem solchen Maße mit in sich widersprüchlichen Voraussetzungen und Zielen befrachtet wurde, daß sie als naturschutzrechtlich atypisches Konzept für den von einem Konsens der Bevölkerung getragenen Zweck untauglich geworden ist. Fundamentalistischer Eifer, Willkür, Dirigismus und bürokratische, naturwidrige Gigantomanie (Haus der Wildnis als Betonburg mit Riesenparkplatz) gedeihen auf einer von kulturellen Bindungen zunehmend sich lösenden Plattform und machen den Aktionismus der Verwaltung unkontrollierbar; selbst rechtlich definierte Schranken halten den Breitwandphrasen der Akteure nicht stand. Die staatlich verordneten Erlebniswelten im Erschließungsbereich verbinden nicht den Menschen mit der Natur, sondern trennen ihn von ihr! Wo der Mensch zugelassen ist, wird die Natur nicht sich selbst überlassen, sondern für Besucherströme – so sie kommen sollten – kanalisiert erschlossen (§ 5 Abs. 3 NPVO).
Das sogenannte Haus der Wildnis ist die beweisführende Inkarnation einer zeitgemäßen, medial besorgten Verirrung. Es dokumentiert den zutiefst naturwidrigen Wahn, der Mensch könne die Natur ‚machen’, indem er ihr einen Rahmen gibt, den Menschen ausschließt und ihn nur noch insoweit zuläßt, wie er sich bereit und gelehrig zeigt, zu lernen, wie man im Rahmen bürokratisch gelenkter Erschließung (§ 3 Abs. 2 Nr.5 / § 5 Abs. 3 S. 3) die Natur zu sehen und zu genießen habe. Damit ist der Mensch ‚draußen’. Seine Teilhabe an der Natur wird durch deren quasi-priesterlich machthabende Sachwalter reguliert. So gesehen hat die Betonburg Haus der Wildnis als Symbol zeitgeistig kollektiver Hirnerweichung jetzt schon einen gewissen kulturhistorischen Stellenwert und sollte möglichst bald einer die Gemeinschaft und Bevölkerung dienlicheren Verwendung zugeführt werden.
Das Projekt ist, auch und gerade nach der eigenen ‚Philosophie’ der Nationalparkverwaltung, das Musterbeispiel eines Verstoßes gegen den Schutzzweck des § 3 und damit unzulässig nach § 6 (Landschaftsrahmenplan) Abs. 3 letzter Hs. NPVO. Als bauliche Maßnahme verletzt es § 13 Abs. 5 NPVO, weil es weder eine landschaftsgebundene noch eine örtlich gewachsene Bauweise zeigt.
Die wünschenswerten ökologischen Ziele können auch, worauf von kompetenter Seite schon hingewiesen wurde, ebenso, wenn nicht besser unter anderen, weniger befremdenden Modellen erreicht werden.
B 1.17
Recht, Politik und Sprache

Soweit die Landesregierung sich in einer fachlich und argumentativ verfehlten Anlehnung an das bereits erwähnte Normenkontrollverfahren des VGH mit Urteil aus dem Jahre 1999 berufen will, ist darauf noch gesondert einzugehen (nachstehend C). Hier genügt einstweilen die Feststellung, daß der Versuch, den aktiv orientierten Begriff der Erhaltung mit einem Geschehenlassen bis in katastrophale Ausmaße synonym zu schalten, auch den Versuch einer legalistischen Unterwanderung der deutschen Sprache und ihrer Wortbedeutungen beinhaltet. Und das ist nur eine der vielen Farben, mit denen der Narrenhut für die Bevölkerung verziert werden soll bzw. schon lange bemalt wird.
 Hier halten wir uns einstweilen noch an die deutsche Sprache. Deren  irreführender Mißbrauch beim Austausch von Wortbedeutungen („Park“ und „erhalten“ durch ‚fortentwickelnde’ Vernichtung) verdient ein eigenes Kapitel, allerdings nur das letzte.

B 2
Die internationalen Zielsetzungen eines Nationalparkes aus
Ministersicht
Die Einlassung des Ministers, die von der Bürgerbewegung verlangte Bekämpfung des Borkenkäfers sei mit den internationalen Zielsetzungen für einen Nationalpark in keiner Weise vereinbar, hat sich vorstehend bereits erledigt.
Diesem Argument tut man daher zweckmäßigerweise auch nicht die Ehre einer Prüfung an, ob es zutrifft, ob es also eine greifbare internationale Zielsetzung des behaupteten Inhaltes in Bezug auf den Borkenkäfer gibt. Der Minister und die Regierung, der er angehört, sind an deutsches Recht gebunden und an internationales oder übernationales Recht, soweit es durch Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland auch hier Gesetzeskraft hat. Man wünsche ihnen viel Glück bei der Suche nach einer darstellbaren und haltbaren Begründung für ihre populistisch irreführenden Sprüche! Man weise sie auch auf die Verpflichtungen hin, welche die Bayerische Staatsregierung nach der oben zitierten FFH-Richtlinie und auch nach dem Bundesnaturschutzgesetz politisch im Interesse der Bevölkerung hat.
Wie respektlos und nichtachtend die Regierung der Bevölkerung als dem eigentlichen Souverän gegenübertritt, ergibt sich schon aus der Tatsache, daß man sich noch nicht einmal die Mühe macht zu benennen, auf welche Richtlinien konkret man sich berufen will und welch rechtlicher Art diese Richtlinien sein oder zugehören sollen. Beides geschieht aus gutem Grund nicht.
Soweit der Minister der Auffassung folgt, natürliche Ereignisse wie Windwürfe und Borkenkäferbefall bildeten vielfach das Initialsstadium für die Entwicklung des Waldes zu einem naturnäheren Zustand, stellt sich zunächst einmal die Frage ob sich dies auf einen Ur- oder einen Kulturwald beziehen soll. Was den – in Europa nicht mehr vorhandenen und auch kaum wieder erreichbaren oder wünschbaren – Urwaldzustand betrifft, ist bekannt, daß Katastrophen – sinnfälliges Beispiel: Feuer – zu einer angepaßten Neuentwicklung führen können. Die Bayerische Staatsregierung ist jedoch schwerlich berufen, in einer Kulturlandschaft ein solches Event via Borkenkäfer zu Lasten der betroffenen Bevölkerung als Jahrhundertexperiment zu inszenieren.

B 3
Hinsichtlich der weiteren, fachlich/forstlichen Ausführungen unter 1. des Ministerschreibens

kann ich mich nicht äußern. Ich habe allerdings zwangsläufig den Verdacht, daß sie nicht besser sind als die rechtliche Darstellung. Und das wäre ein lausiges Ergebnis.

Zu 2 des Ministerschreibens:
Die taktisch vielleicht, seriös aber nicht naheliegende Berufung des Ministers auf das Urteil des VGH vom 15. September 1999 führt zu einem weiteren Schwerpunkt

C
Klarstellung, welche Rolle das Urteil spielen kann und welche nicht und welche bemerkenswerte Rolle dem betreffenden Urteil dabei durch die Bayerische Staatsregierung zugedacht wird.
C 1
Womit sich der VGH im Normenkontrollverfahrten befaßt hat.
Dazu ist das rein rechtlich Erforderliche bereits in der Vorbemerkung (2. vor A) unter Bezugnahme auf § 47 Abs.5 Verwaltungsgerichtsordnung (Anlage) gesagt.

Außerdem: Wer sich – wie hier der Minister – ohne Sachargumente pauschal und unspezifiziert auf ein Urteil  beruft, zeigt von vornherein, daß er sachlich-rechtliche Argumente nachvollziehbar nicht hat. Rechts- und Tatsachenbekundungen eines Gerichtes haben, jedenfalls für eine politische Entscheidungsfindung, nur dann Gewicht, wenn sie im Urteil Gegenstand der Entscheidung waren und als Grundlage der Entscheidung nachvollziehbar sind. Daran fehlt es hier vollständig.
Verbindlich entschieden hat der VGH nur die zwischen den Parteien (eine Pensionsinhaberin in der NP-Enklave „Waldhäuser“ und der Freistaat Bayern) streitige Frage, ob sich die Pensionsinhaberin (Antragstellerin) erfolgreich mit dem Ziel der Nichtigerklärung gegen die NPVO wenden kann, weil diese im Altgebiet eine Borkenkäferbekämpfung  (nur) in einem Randstreifen des NP von mindestens 500 m vorschreibt; die Antragstellerin sah dadurch den Baumbestand auf ihrem Grundstück gefährdet und durch die Ergebnisse des Borkenkäferfraßes ihr Recht (und das ihrer Pensionsgäste) auf Naturgenuß und Erholung beeinträchtigt.

Der VGH hat den Antrag abgelehnt, weil es den vom beklagten Land Bayern vorgelegten, also nicht neutralen und vom Gericht eingeholten Gutachten gefolgt ist, wonach ein Sicherheitsabstand von mindestens 500 m für den Schutz der Nachbargrundstücke ausreiche, zumal eine Erweiterung der Sicherheitszone zulässig sei und in fachlich-pflichtgemäßem Ermessen auch praktiziert werde (II 2.1.2.4 EG – S.19u dl; siehe auch hierzu oben B 1.11 mit FN 47, wo das Urteil im Zusammenhang mit einem fehlerhaften Umkehrschluß behandelt ist.).
Das Gericht hat sich jeder Äußerung ferngehalten, wie sich die Verwaltung (in Ausübung fehlerfreien Ermessens) hinsichtlich der Schädlingsbekämpfung ‚jetzt’ (also 1999, zum Zeitpunkt der Entscheidung) und in Zukunft (also ab 1999 bis heute und morgen) beim nationalparkinternen Management zu verhalten habe. Insbesondere hat das Gericht den neu in die NPVO aufgenommenen § 14 beiläufig in vollem Umfange als wirksam anerkannt, die Rechtsfolgen und sachlichen Auswirkungen aber völlig unbehandelt gelassen. Das Thema war nicht gefragt, denn die Entscheidung befaßte sich nicht mit der gewissermaßen ‚binnenwirtschaftlichen’ Frage des Ob und Wie einer Borkenkäferbekämpfung im Nationalpark, sondern mit der ‚nachbarrechtlichen’ Frage, ob eine Bekämpfung des Borkenkäfers (in einer tieferreichenden als der vorgeschriebenen Bekämpfungszone am Rande des NP) zum Schutze der Nachbarwaldungen stattzufinden habe. Der Schutz der Hochlagen und des Wasserhaushaltes – Schutzgegenstand des § 14 NPVO – war nicht zu behandeln, ebensowenig wie die Frage, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang die Bekämpfung des Borkenkäfers nach § 3 NPVO im NP erforderlich wird. Unübersehbar ist allerdings – und dies ist der Argumentation der Verwaltung und des Ministeriums alles andere als dienlich – , daß das Gericht 1999 hinsichtlich der anstehenden Entwicklung in Sachen Borkenkäfer besorgte Hinweise signalisierte. Trotzdem hat es sich an den Grundsatz gehalten, daß Ermessensspielräume (in diesem Falle nach § 3 NPVO im Inneren des NP) nicht gerichtlich untersucht und definiert werden sollen, wenn sie nicht Gegenstand der Entscheidung sind. Vor diesem Hintergrund ist auch eine Anmerkung des Gerichtes zu sehen, daß eine Rechtsverordnung nicht etwa dadurch nichtig wird, daß eine Verwaltung sie nicht richtig oder rechtswidrig handhabt. Im übrigen sagt das Gericht auch, daß es hinsichtlich des im Altgebiet liegenden Anwesens der Antragstellerin zu treffenden Entscheidung wohl „auf den Gebietsumfang der Verordnung aus dem Jahre 1992“, nicht aber “auf die Umstände bei Erlaß der Änderungsverordnung „ von 1997 abstellen wolle.5

Deutlicher kann überhaupt nicht gezeigt werden, wie fast schon mitleidserregend sich die Bayerische Staatsregierung durch ihr bezugnehmendes (anscheinend von der Nationalparkverwaltung verbalisierten) Blindekuhspiel mit dem Urteil des Bay. VGH ins Abseits manövriert: Das Gericht hat sich mit keinem Wort – konnte und durfte dies auch nicht – zu der Frage geäußert, ob das, was die Verwaltung unter Berufung auf die NPVO 97 und deren vom Gericht bestätigte Bestandskraft parkintern treibt oder unterläßt (im Jahr 1999) und bis heute unterlassen haben wird, der pflichtgemäßen und fehlerfreien Umsetzung der NPVO 97 (samt § 14 NPVO 97 ! ) entspricht.
C 2
Das Urteil ist zwiespältig und  zur Sache gegenstandslos.
Wie dem auch sei: Nachdem das Urteil nicht zum Ergebnis einer Nichtigkeit der NPVO zum gelangte und somit nach § 47 VwGO nicht allgemeinverbindlich ist, können es selbstverständlich auch seine Entscheidungsgründe nicht sein. Im übrigen erweckt das Urteil einen sehr zwiespältigen Eindruck. Es ist sehr schwer festzustellen, wovon in verschiedenen Punkten das Gericht nun wirklich ausgehen möchte. Es verfälscht den Wortlaut des § 13 Abs.1 Satz 4 NPVO (s. FN 47), formuliert in sich widersprüchlich (mal gegen den Verordnungstext per ‚nur’, dann Entscheidung für ‚mindest’), stellt wörtliche Bedeutungsinhalte auf den Kopf, indem es zu § 3 Abs.1 NPVO geradezu exzessiv, unnötig und wider alle Auslegungsregeln einer Theorie folgt, wonach auch eine Katastrophe ein Beispiel für Erhaltung durch Erneuerung sei, weil dadurch keine „endgültige Zerstörung der Natur“ bewirkt werde (II 1.2.1.2 EG – S.14u dl und 2.1.2.2 – S.16u dl), verliert aber kaum ein Wort zur Rolle des § 14 NPVO neben §  3 NPVO, obwohl er die Geltung des § 14 NPVO in vollem Umfange anerkennt
, um nur wenige Beispiele hier zu wiederholen.
Nach rechtlichen Grundsätzen wäre das Urteil des VGH selbst im Falle seiner Verbindlichkeit nur im Ergebnis – der Nichtigkeit der VO eben (§ 47 Abs. 5 Satz 2 VwGO)- bindend und nur hinsichtlich der dieses Ergebnis im Kern tragenden Begründung zu beachten, nicht etwa auch hinsichtlich allgemeiner Betrachtungen und Nebenbemerkungen.

Eine Regierung und/oder Verwaltung, die wider besseres Wissen
 einen gegenteiligen Eindruck erweckt und damit dem Bürger gegenüber auch noch argumentiert, handelt – zurückhaltend formuliert - in hohem Maße unseriös. Dies gilt insbesondere dann, wenn, wie hier, das Gericht das Diskussionsthema überhaupt nicht als Gegenstand der Entscheidung behandelt hat. Im übrigen kann auch jetzt noch jedes Gericht die NPVO als unwirksam behandeln, weil sie als Rechtsverordnung (in dieser Eigenschaft Gesetz im materiellen Sinne) im Range unter formellen, durch das Parlament/Landtag verkündeten Gesetzen steht (Normenprüfungskompetenz der Gerichte).
C 3
Zum Informationswert des Urteils.
Dessen ungeachtet ist das Urteil außerordentlich informativ und enthält beispielsweise eine klare und eingehende, überzeugend schlüssige Begründung für den wichtigen Hinweis, daß der NP erst durch die NPVO 92 begründet wurde
. Diese Tatsache hat  m.E. rechtlich unzweifelhafte und weitreichende Folgen dadurch, daß sich die vor 1992 aufgegebene Bekämpfung des Borkenkäfers als eindeutig gebotswidriges Handeln darstellt (Handeln durch pflichtwidriges Unterlassen.
C 4
Die Impressionen der Richter bei Ansicht der Totholzflächen.
Überzeugend – wenn auch in außerrechtlicher Hinsicht – ist die Beschreibung der Schockwirkung, die angesichts der Totholzflächen auf den Besucher wartet. 
Das Gericht führt aus.

„Der an die hervorragende Schönheit des Bayerischen Waldes als naturnahe Kulturlandschaft von besonderer Qualität gewöhnte und auch in seinem Heimatgefühl geprägte Mensch hat angesichts derartiger Zerstörungen das Bedürfnis nach Abhilfe durch Beseitigung des Totholzes und eine Wiederaufforstung, um möglichst bald wiederherzustellen.“

Das ist die fremdenverkehrsbezogene Anziehungskraft des Nationalparkes aus der Sicht der Richter des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes (EG II 2.1.2.1 – S.14 dl)!

Wenn man davon ausgeht, daß auch ein Richter mit normalen Empfindungen ausgestattet ist, kann man mit Sicherheit nicht mehr behaupten, die trostlosen Totholzflächen würden für die Gäste/Besucher der randnah betroffenen Gemeinden einen ästhetischen oder sonstigen Genuß bieten, der im Sinne des Fremdenverkehrs den Wunsch zum Wiederkommen auslösen könnte.
C 5
Das Gericht folgt der Einschätzung einer Partei – der Regierung.
Bedenklich hingegen ist die Tatsache, daß sich der Verwaltungsgerichtshof in der Begründung dieses Urteils augenscheinlich so sehr von dem fachliche Kompetenz und Überlegenheit versprechenden Vortrag der Landesregierung hat beeindrucken lassen, daß es distanz- und kritiklos handwerkliche, bewährte und unverzichtbare Arbeitsgrundsätze über Bord geworfen hat. Es hat weder das Nächstliegende getan und den Wortlaut der NPVO so gründlich analysiert, wie das vorstehend als erforderlich einsehbar wird, noch hat es sprachliche Bedeutungsinhalte respektiert oder übergeordnete Vorschriften herangezogen, die ein anderes Ergebnis nahegelegt hätten. Zu Fachfragen hat es keine Sachverständigen bestellt, sondern sich auf die ‚Einschätzung’ der beklagten Partei verlassen! (Dazu nachstehend C 7.)
C 6
Verschlungene Wege des Urteils
Eine Blütenlese aus der verbalakrobatischen Gedankenführung des Gerichtes liest sich in etwa wie folgt (wörtliche Zitate kursiv, Unterstreichungen und Fettdruck durch den Verfasser):
„Der gesetzlich festgelegte vornehmliche Schutzzweck der „Erhaltung“ naturnaher Lebensgemeinschaften ….. ist anhand der naturrechtlichen Ziele und Grundsätze näher zu bestimmen und läßt auch eine Entwicklung von naturnahen zu natürlichen Lebensgemeinschaften mit entsprechenden Auswirkungen auf den Artenreichtum an heimischen Tieren und Pflanzen zu.“ (Leitsatz – so weit, so gut).

‚Die Entwicklung von naturnah zu natürlich sei naturschutzrechtlich eine Verbesserung’.
 „Der zulässige Zweck einer Entwicklung in dieser Weise kann sowohl durch aktives Tun wie auch durch Unterlassen von Pflege- und Schutzmaßnahmen erreicht werden“ (II 1.2.3 EG - 16 m dl). Es möge zwar zutreffen, so das Gericht weiter, daß der Begriff des „Erhaltens“ …“es nicht mehr zuläßt, eine endgültige Zerstörung beachtlicher Teile des als NP unter Schutz gestellten Landschaftsraumes hinzunehmen und der Landschaft damit ihre besondere Qualität – die Voraussetzung der Inschutznahme war – zu nehmen“ (II 2.1.2.3 EG – S.16u dl - !!!). „Natürliche Ereignisse wie Sturm, Insektenfraß oder etwa Überschwemmungen dürften aber generell nicht geeignet sein, eine endgültige ‚Zerstörung’ der Natur zu bewirken.“ … „Vor allem in den Hochlagen des Bayerischen Waldes ist noch mit weiteren Schäden zu rechnen, soweit eine Bekämpfung dieses ….Buchdruckers nicht erfolgt“ (II 2.1.2.3 EG – S.16/17 dl). „Nach den bisherigen Erkenntnissen ist aber wohl von der Richtigkeit der Einschätzung des Verordnungsgebers auszugehen, daß die Natur sich selbst hilft.“
Kommentar: Hier ist jedes Wort ein Erlebnis: Natur, Landschaft, mit oder ohne Wälder, und deren mögliche Zerstörung – endgültig oder in ‚Selbsthilfe’ nur vorübergehend - alles kunterbunt und systemlos munter durcheinandergeworfen.
Schlußfolgerung: Die Zerstörung durch den Borkenkäfer ist eigentlich keine, weil sie keine endgültige ist; die Natur wird sich, worauf es ankommt, nach der Einschätzung der Bayerischen Staatsregierung schon selbst helfen – wohin dynamisch auch immer! Es darf sicher hinzugefügt werden, daß dies hinsichtlich der Natur nicht (nur) eine Einschätzung der Bayerischen Staatsregierung als Verordnungsgeber ist, sondern ein seit Menschengedenken alter Spruch. Es fragt sich nur, was das mit dem Bayerischen Wald zu tun hat und mit der in der NPVO 97 intendierten, hinsichtlich der Hochlagen zu bewahrenden Erscheinungsform eines Kulturgutes.
Es ist sinn- und ergebnislos, dem Urteil hinsichtlich des Gebotes oder Verbotes einer Borkenkäferbekämpfung weiter nachzugehen, weil es diese Frage, von tendenziellen Ausrutschern und sprachlichen Unbedachtsamkeiten abgesehen – unter Verlaß auf die biologische Einschätzung einer Streitpartei, der Bayerischen Staatsregierung, und unter Nichtbehandlung der rechtlichen Bedeutung der landschaftskulturellen Erscheinungsform des betroffenen Gebietes - schlicht offen gelassen hat.
C 7
Das naturschutzrechtliche Wunder des bayerischen
Doppelpasses
Es vollzieht sich hier das naturschutzrechtliche Wunder einer rechten Symbiose, aber nicht im Wilden Wald der bayerischen Berge, sondern im juristischen Gestrüpp zwischen Verwaltung und Bayerischem Verwaltungsgerichtshof: Das Gericht verläßt sich geradezu treuherzig auf die „Einschätzung“ der Bayerischen Staatsregierung, und diese beruft sich anschließend und zur Rechtfertigung späteren Verhaltens wahrhaft symbiotisch auf diesen treuen Glauben des Gerichtes Es handelt sich um eine Symbiose, in der auch das Ansehen des Gerichtes zur Willensmißbildung der Bürger mißbraucht wird. Eine recht schöne, eine rechtlich faszinierende und, Dank der Duldung im Land und Parlament, eine, wie es scheint, echt bayerische Symbiose!
Naturschutz ist eben, wie schon gesagt und wie jedermann weiß, ohne Recht nicht denkbar .oder doch, wenn man es mit Hilfe des zuständigen Ministeriums „einmal beiseite“ läßt?
D
Bitte um Hinweise

Sofern sich bei der Textbearbeitung Wort- oder Textverluste oder entsprechende Verdoppelungen ergeben haben sollten, bin ich für Hinweise dankbar.

Helmuth Pfleger
� Der Text der Verordnung über den Nationalpark Bayerischer Wald in der Erweiterungsfassung vom 12. September 1997 – NPVO - ist, auch soweit er nachstehend zitiert  ist, als Anhang einsehbar. Ebenfalls im Anhang finden sich die nachstehend behandelten Vorschriften aus BayNatSchG (Art. 7 und 8), Bundesnaturschutzgesetz (§ 24 ), Waldgesetz für  Bayern (Art. 14, 15, 18 und 47).und Verwaltungsgerichtsordnung (§ 47),  


� Die NPVO ist als Rechtsverordnung Gesetz im materiellen Sinne. Die Rechtsverordnung steht im Rang unter dem Gesetz im formellen Sinne, weil sie durch die Regierung nur auf der Grundlage eines formellen, durch das Parlament (Landtag) beschlossenen Gesetzes erlassen werden kann. Die Rechtsverordnung bindet als Gesetz auch die Landesregierung. Der bayerische Gesetzgeber mißt der Nationalparkverordnung zudem ein besonderes Gewicht bei, weil sie, anders als andere Rechtsverordnungen, nur mit (zusätzlicher) Zustimmung des Landtages erlassen werden kann (Art. 8 Abs. 1 BayNatSchG). Vgl. auch FN 34 unter B 1.7.1.


� Das BNatSchG ist wesentlich Rahmengesetzgebung für bundeseinheitliche Regelungen, für „Sachverhalte, die regelmäßig über die Grenzen eines Landes hinausweisen und nicht primär von örtlichen oder regionalen Besonderheiten geprägt sind“ (A IV der amtl. Begründung zum BNatSchG). Das BNatSchG beinhaltet auch die Umsetzung der FFH-Richtlinie, weil diese auf Grund der abgeschlossenen Staatsverträge für die Bundesrepublik rechtliche Verbindlichkeit hat.


� Im folgenden ist mit dem Kürzel NPVO immer die Neufassung für die Erweiterung vom 12. September 1997 gemeint. Soweit die NPVO in der Erstfassung vom 21. Juli 1992 angesprochen ist, wird dies ausdrücklich kenntlich gemacht.


� Womit hier immer auch die Bürgerinnen gemeint sind.


� II 2.1.1 der Entscheidungsgründe [im folgenden EG], S. 11 Download [im folgenden dl – eine für mich arbeitserleichternde Fundstellenangabe]). Diese Passage des Urteils hält, im Unterschied zu einigen anderen, einer kritischen Prüfung auch auf den zweiten oder dritten Blick stand.


� Unterstreichung durch den Verfasser.


� Unterstreichung und Klammer durch den Verfasser. Man beachte im übrigen die hier und im nachzitierten § 24 BNatSchG sprachlich gegebene, juristisch aber nicht definierte Unterscheidung zwischen Ziel und Zielsetzung einerseits und (Schutz-)Zweck andererseits. Konkrete und konkret vorrangige Zwecke können (allgemeinere) Ziele modifizieren und/oder relativieren. Siehe dazu auch A 4 und FN 33 und 35 in B 1.7.1.


� wozu auch der Bayerische Wald in Grenzlage gehört, auch nach Auffassung des VGH II 2.1.2 EG –S.14 dl.


� Dies waren auch die bestimmenden Faktoren für die Einrichtung des Nationlalparkes Bayerischer Wald (Urteil VGH a.a.O., II 2.1.1 EG – S 11 dl).


� Vgl. dazu auch VGH a.a.O. II 2.1.2.3 EG – S. 12 dl.


� Zum systematischen Standort der Wiederansiedlung meine ich, daß es dazu nicht eines NP bedarf, in dem sich der Mensch der Einflußnahme enthalten soll. Auch hier liegt ein innerer Widerspruch des Konstruktes vor. Andere Schutzformen sind hierzu besser geeignet. So nach Logik und Ergebnis gleichfalls die amtl. Begründung zu § 24 BNatSchG (neu). Im übrigen: Der im Internet veröffentlichte Text des § 3 lautet im Original lautet, wie oben zitiert: „ …ihren …systemen“l.


� Die NPVO ist Gesetz im materiellen Sinne, siehe FN 2.


� Das ist im Vortrag des Freistaates Bayern in dem genannten Normenkontrollverfahren eines der Grundmuster der Argumentation.


� Vgl. nachstehend B und C.


� Die Vorschrift ist in den Fassungen von 1992 und 1997 identisch.


� Siehe Zitat oben in A 3.


� Aufschlußreich dazu VGH a.a.O., II 2.1.2.3 – S.17 dl unten). Siehe auch unten A 8 und C.


� Das sollen nach der Wunschvorgabe eines Verbandes namens International Union for Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN – dessen Richtlinien die Bayerische Landesregierung Folge leisten will (aber weder muß noch sollte) mindestens 75 % der Fläche sein. Zur Ehre des Verbandes sei hinzugefügt, daß der Verband – im Gegensatz zur Bayerische Staatsregierung – realistischerweise hinzufügt, daß solche Vorgaben in den dicht besiedelten Gebieten Europas schwer zu erfüllen sind. Weitere Einzelheiten sind hier nicht zu untersuchen, weil solche Verbände, auch wenn sie einflußreich sind, weder rechtliche Vorgaben machen können, noch sonst auf die Entscheidungsfindung einer Regierung Einfluß haben sollten, es sei denn, es wäre rechtskonform und nützte der Bevölkerung, was hier wohl schwerlich angenommen werden kann. Die Bevölkerung ist hier durch die Grenzlandlage schon geschlagen genug. Es entbehrt insoweit nicht eines gewissen Reizes, daß der VGH a.a.O. die Inanspruchnahme des Gebietes für einen Nationalpark Bayerischer Wald u.a. mit der Begründung für zulässig erklärt hat, ein geeigneter Landschaftsraum der erforderlichen Größe sei „ wegen der auch in Bayern dichten Besiedlung am ehesten in grenznahen Bereichen zu finden“ (II 2.1.1 EG).


Es kann im übrigen nicht oft genug darauf hingewiesen werden, daß die IUCN-Richtlinien keinerlei Verbindlichkeit haben. Auch wenn ein Nachweis dazu dogmatisch absolut überflüssig ist: siehe BT-Drs 7/886/36 und 7/3879,24; vgl. auch VGH a.a.O., am Ende der EG und Kolodziejcok, „Nationalpark am Wendepunkt? In „Natur und Recht“ 2000, 251 (254), der eine Beachtung der Richtlinie für wichtig halten möchte‚ “um möglichst im Rahmen der internationalen Trends zu bleiben“.


� Wie lächerlich! Beton und Verwüstung als Sinnbild unseres neuen Wilden Waldes! Und darunter die Nachbildung (!) einer prähistorischen menschen- und bärenbewohnten Höhle (s. Bayerwaldbote vom 27.01.2005), die geradezu als Sinnbild dafür stehen müßte, daß es schon mit dem Erscheinen solcher ersten Kulturplätze bereits aus war mit der von Menschen unberührten Natur. Hier offenbart sich konzentriert der ganze infantil/bürokratische Schwachsinn, nach dessen Konzept eine ganze Kulturlandschaft aus ihren historischen Bindungen gerissen und umgemodelt werden soll.


� Es gehört zum Instrumentarium der Verwaltung, solche Überlegungen und Diskussionen als schädlich, ja ‚unverantwortlich’ zu bezeichnen (so der Leiter des NP in einer Podiumsdiskussion am 27. Oktober 2003 in Spiegelau). Diese Argumentationsmethode ist bekannt und kennzeichnet sich als Verwechslung von Ursache und Wirkung. Im übrigen fragt der eventuelle Urlauber in deutschen Landen nicht den Bayern, was er ‚tatsächlich’ von ‚seinem’ Nationalpark hält, sondern seinen Nachbarn oder sich selbst nach seinen letzten Erfahrungen; er blättert unter dem Stichwort ‚Wohlbefinden’.  In einer zur besten Sendezeit (20 Uhr 15) Anfang November 2003 übertragenen Bürgerdiskussion um das Für und Wider eines NP „Unteres Odertal“ hat ein Ehepaar nach einem Urlaub im Bayerischen Wald eindrucksvoll dazu geraten, man solle sich dort einmal umsehen, was man einer Landschaft antue, wenn sie zum NP erklärt wird. Was hier durch einen Urlauber aus dem Odertal über das Fernsehen für Millionen von Fernsehern in normaler und ‚werbewirksamer’ Reaktion festgestellt wurde, kann durch keine bayerisch-interne Diskussion erreicht und durch kein Nationalparketikett so bald wieder gutgemacht werden.


� Belehrung außerhalb der Schule scheint eine deutsche Krankheit zu sein. 


� Siehe dazu nachstehend und Abschnitt B.


� Siehe dazu auch FN 3.


� In diesem Zusammenhang ist interessant, worauf später zurückzukommen ist, daß die FFH-Richtlinie am gleichen Ort erklärt: „Die Erhaltung der biologischen Vielfalt kann in bestimmten Fällen die Fortführung oder auch die Förderung bestimmter Tätigkeiten des Menschen erfordern.“ Siehe dazu nachstehend B 1.14 (Forderungskatalog).


� Siehe Fundstellen dazu in FN 22


� Es ist schlicht zu bestreiten, daß nennenswerte ‚Prämiengelder’, woher auch immer, für den NP gezahlt wurden. Wenn doch, gingen sie an den Fiskus und fließen in die Administration für eine Zweckerfüllung, wie die Verwaltung sie versteht. Ein volkswirtschaftlicher Nutzen überhaupt oder auch nur für die betroffene Bevölkerung dürfte ausgeschlossen sein, müßte jedenfalls erst einmal schlüssig behauptet und nachgewiesen werden.


� Es sollen, wenig glaubhaft abfällige Betrachtungen über die Relevanz der paar Wäldlerstimmen angestellt worden sein.


� Z.B. bei Waldbrand eine interessante Frage. Die Theorie, daß es in der Natur keine Katastrophen gibt, ist in unseren Naturparken unrealistisch und beweist auch unter dieser Perspektive schlicht die ganze Irrealität einer der Nationalparkphilosophie, mit der die Bevölkerung berieselt wird.


� Daß diese nach der dem Text des § 3 Satz 1 NPVO verpflichteten Logik und gesundem Menschenverstand bedachte Abgrenzungsannahme d aus Sicht von Regierung, Verwaltung und VGH (beiläufig) sowie illusionsgeübter Naturfreunde auch in unserer Kulturlandschaft geradezu ein Musterfall von ‚Erhaltung’ durch Wiedergeburt aus natürlicher Vernichtung’ sein soll, was die menschliche Sprache als Kommunikationsmittel der Lächerlichkeit überantwortet, wird unter C nochmals aufgenommen. Für meine im Text versuchte Abgrenzung nach den §§ 3 und 13 NPVO (außerhalb des Hochlagenwaldes, der in § 14 gesondert behandelt ist), nehme ich auch hier die in FN 24 zitierte Passage aus der FFH-Richtlinie in Anspruch.


� Rechtlich ist dazu zu sagen: Je schlimmer der Zustand, desto gravierender wird der Vorwurf rechts- und pflichtwidrigen Handelns bzw. Unterlassens an die Adresse von Regierung und Verwaltung jedenfalls für die Zeiten, in denen die Borkenkäferbekämpfung geboten ist oder war: bis 1992 und spätestens ab 1997 zumindest in den Hochlagenwäldern, wobei die Einrichtung der  von der Bekämpfung des Borkenkäfers ausgenommenen sogenannten .Naturzonen angesichts des § 14 Abs. 3 NPVO eine geradezu demonstrativ rechtsbeugende Amtsauffassung ausweist.


� Eine Frage, auf die wegen § 14 Abs.4 NPVO ebenfalls noch rechtlich einzugehen ist (B 1.74, vgl. auch VGH II 2.1.2.3 EG (SS 16 - insbes.18 dl).


� Ökologie ist Wissenschaft – Teil der Biologie, Haushalt der Natur, Beziehung der Organismen zu ihrer Umwelt: Naturschutz ist .in erster Linie abstimmungsbedürftige gesellschaftliche Zielsetzung [(vgl. Czybulka „Das Regelungssystem des Naturschutzes in der Bundesrepublik Deutschland“ in: Landwirtschaft und Naturschutz, Band 9 der Schriftenreihe des Instituts für Landwirtschaftsrecht an der Universität Passau).


� In einer Verordnung können die Worte Zweck und Ziel als inhaltlich klar getrennt oder als teilweise bis ganz deckungsgleich (dabei in sprachlich unsauberer Abgrenzung) behandelt werden. Es kann also auch ein (Schutz)Zweck gegenständlich begrenzt (als Sonderfall) definiert werden, der das Ziel modifiziert und im übrigen unberührt läßt. So ist das Verhältnis von § 3 Abs.1 NPVO zu seinen Folgeabsätzen und zu § 14 NPVO zu verstehen. Siehe dazu auch  A 3 und 4 sowie B 1,5.


� Vgl. § 8 Abs. 1 BayNatSchG: Die Naturparkverordnungen werden mit Zustimmung des Landtages erlassen, wobei der Landtag  zur NPVO 97nicht nur formal die Zustimmung zu einer VO gab, sondern auch die inhaltlichen Vorgaben bei der Aufnahme der Schutzbestimmungen des § 14 für den Hochwaldbindend festlegte.


�Zur Beurteilung des Stellenwertes muß man wissen, daß die Sonderregelung für den Hochlagenwald vollständig und neu im Rahmen der Erweiterung des NP 1997 in die dabei völlig umgearbeitete NPVO 97 aufgenommen wurde. § 14 wurde erst in letzter Sekunde nach parlamentarischer Vorgabe auf Grund des Druckes der Öffentlichkeit in den praktisch schon abgeschlossenen Regierungsentwurf zur NPVO 97eingebaut. Des Rätsels Lösung für die konstruktive Wirrnis in der NPVO 97 liegt nun darin, daß der Verordnungsgeber in § 3 Abs.1 Satz 1 NPVO 92 zuvorderst einen gegenständlich recht weit und allgemein definierten (Schutz)Zweck definiert und dann (nachgeordnet) eine Art Zielbestimmung trifft (auch § 24 BNatSchG 2002 spricht insoweit beim NP vom Ziel) und den bis dahin vernachlässigten, später aber als unverzichtbar erkannten, Zweck des Schutzes der Hochlagenwälder 1997 in § 14 ‚nachgearbeitet’ hat. Durch die nachträgliche Einarbeitung des § 14 NPVO erklärt sich auch, daß der Klammerverweis auf § 3 NPVO in § 13 NPVO nicht entfernt wurde. Das ist ein redaktionelles Versehen.  Handelte es sich hierbei jedoch um eine Absicht derer, die die getroffenen Beschlüsse redaktionell umzusetzen hatten, ist dies rechtlich unerheblich; h, weil eine andere Auslegung dem eindeutig verbalisierten und in den Materialien nachweisbaren Willen des Normgebers gewaltsam widersprechen würde.


� 1. Ein Eingriff, auch ein zerstörender, ist also immer dann kein Eingriff, wenn dies nach den übergesetzlichen Wert- und Zielvorstellungen der Manager in ‚unserem wilden Wald’ so sein soll, und zwar auch dann, wenn das Gesetz das Gegenteil statuiert. Rechtsdogmatisch heißt das, daß unter der Zielvorstellung des Prozeßschutzes Schutzgegenstandsvernichtung betrieben wird und egalisiert werden soll. Von der Sache und der Interessenlage der betroffenen Bevölkerung her ist in diesem Zusammenhang festzustellen, daß der Nationalpark unter dem beschriebenen ‚wilden-Wald-Verständnis’ mit kanalisierter Zufahrt und Besichtigung (vgl. § 5 (Bildung und Erholung) Abs.3 Satz 3 NPVO) nicht einem gesund fundierten Fremdenverkehr mit dem notwendigen Wiederholungsanreiz durch Erholungsfunktion dient, sondern den maltraitierten und zerstörten Wald zum naturbelastenden Rummelplatz degradiert, von dem man nach einmaliger Besichtigung die Nase für längere Zeit voll hat und zu Hause so auch warnend berichtet.


   2. Da zum Zweck des Nationalparks auch die Bildungsarbeit gehört und da diese Bildungsarbeit nach § 5 NPVO darin besteht, den Zweck des NP zu unterstützen, wird man in besagtem Informationsblatt unter dem Titel “Die Natur Natur sein lassen“, S. 7, aus der Feder des Leiters der Redaktion, eines exponierten Vertreters der Nationalparkverwaltung, über das nationalparkbayerische Naturwunder informiert, daß man im Nationalpark „schon jetzt, nach nur 30 Jahren Nationalpark-Philosophie ‚Natur Natur sein lassen’  … wirklich dicke Baumveteranen … bis 50 Meter hoch“ bestaunen kann (!). Das ist der Leistungshorizont, unter dem die Bevölkerung an die Früchte wissenschaftliche Erkenntnis und die richtige Art des Naturgenusses herangeführt werden soll.


� Zitat des § 3 Abs.2 NPVO loben A 4.


� Rechtstechnisch der Sache nach eine unwiderlegbare Vermutung


� Zum Thema Gutachten ist im übrigen von besonderem Reiz, daß die Verwaltung sich auf Expertisen beruft, die der Bürgerbewegung vorenthalten werden und schon aus diesem Grund nicht nur dem Verdacht unterliegen, daß sie überholt, sondern auch auftragsorientiert und/oder mangelhaft bzw. inkompetent formuliert sind oder daß ihr Inhalt nur teilweise oder unrichtig wiedergegeben wird. Die Bürgerbewegung sollte jede Berufung auf Gutachten zurückweisen, deren Datum, Verfasser und Inhalt ihr vorenthalten werden. Auch zum Thema Wasserhaushalt siehe homepage Bürgerbewegung / Leserbriefe.


� Dabei wird der Unterschied zwischen ‚natürlich’ und ‚naturnah’ in der jetzt gebräuchlichen Terminologie darin gesehen, daß der Mensch in dem ‚nur’ naturnahen Ökosystem noch Einfluß nehmen darf.


� Vgl. VGH I 2.1 EG, S.6 dl): Landesverordnung zur Bekämpfung der schädlichen Insekten in den Wäldern vom 2. Dez. 1965 – in jeweiliger Neufassung.


� „Soll“ ist für Regierung und Verwaltung Muß- und Pflichtbestimmung.


� Gesetze im formellen Sinne, also solche, die vom Parlament erlassen wurden. Eine VO (Rechtsverordnung) ist auch Gesetz, aber nur im materiellen Sinne. Sie bedarf für ihre Gültigkeit einer formell-gesetzlichen Ermächtigung des Verordnungsgebers (vollziehende Gewalt) zum Erlaß der VO, und zwar für den gesamten Regelungsbereich, den die Verwaltung als vollziehende Gewalt beim Erlaß der VO in Anspruch nehmen will (Vorbehalt des Gesetzes) – Siehe FN 2 und vgl. Deutsches Rechtslexikon, Beck, München, 2. Auflage 1992 „Rechtsverordnung“.


� Vgl. Deutsches Rechtslexikon, Beck, München, 2. Aufl. 1992 „Unbestimmter Rechtsbegriff“


� Vgl. VGH a.a.O, I 2.1 EG (S.7 unten dl) hinsichtlich der Borkenkäferbekämpfung.


� Das ist rechtlich immer noch ‚Stand der Technik’, obwohl gerade bei der NPVO und anderen hochgradig durch gesellschaftliche Richtungskämpfe belasteten Regelungsfeldern von der jeweils interessierten Partei genau das Gegenteil betrieben wird. Dieses Treiben ist immer häufiger und regelmäßig dann von Erfolg gekrönt, wenn es mit hohem medialen Einsatz und/oder amtlicher Autorität und/oder dem Druck gesellschaftlicher Schlüsselgruppen betrieben wird.


� Hier ist im Sachzusammenhang eine Anmerkung angebracht, die in den Abschnitt C reicht. Denn der VGH ist trotzdem in seiner Entscheidung 9 N 97 2686 vom 15. Sept. 1999 über den Normenkontrollantrag eines Pensions- und Waldeigners in der Enklave „Waldhäuser“ des NP beiläufig dem arbeitstechnisch trügerischen Charme des Umkehrschlusses erlegen (II 2.1.2.3 – S.15 dl). Interessant ist dabei zunächst, daß dies nicht unter Berufung auf § 14 Abs.3 geschieht – wie könnte es auch? Bedauerlicherweise fehlt es überhaupt an einer Begründung – wie auch!? Man kann nur vermuten, daß bei dem Fehlschluß § 13 Abs.1 Satz 4 NPVO eine Rolle gespielt hat. Insoweit findet sich a.a.O. ein wenig schätzenswerter Ersatzversuch für eine Begründung darin, daß der VGH bei der Wiedergabe des Regelungsinhaltes von § 13 Abs.1 Satz 4 NPVO das Wörtchen „mindestens“ durch „nur“ ersetzt hat. So steuert man Urteilsergebnisse, indem man (zielorientiert oder hier eher fahrlässig) da und dort) Kopfstandsinterpretationen als Norminhalt wiedergibt. Überdies handelt es sich bei diesem Umkehrschluß nur um eine überflüssige, weil für den Streitgegenstand und seine Entscheidung nicht maßgebliche Nebenbemerkung im Sinne einer hypothetischen Unterstellung.


Im gegebenen Falle war nur zu entscheiden, ob die Nationalparkverordnung auch dann gegen die Interessen des angrenzenden Waldbesitzers verstößt, wenn man einmal unterstellt (oder unterstellen wollte), daß die Borkenkäferbekämpfung nur in der Randzone erfolgen darf (und zwar in einer Tiefe von nicht ‚nur’, sondern „mindestens“ 500 m). Dies hat der VGH verneint, weil die ‚verbindliche Kampfzone’ dem Gericht nach den Gutachten, die ihm vorgelegt wurden und denen es gefolgt ist, für den Schutz des Waldbesitzers ausreichend erschien. Fachlich korrekt(er) hätte das Gericht statt der hypothetischen Unterstellung im Rahmen eines (fehlerhaften) Umkehrschlusses sagen müssen, daß die Borkenkäferbekämpfung in der Randzone auch dann ausreicht, wenn ansonsten im Rahmen pflichtgemäßen Ermessens nach §§ 3, 13 und 14 NPVO keine Borkenkäferbekämpfung stattfinden sollte. Die Entscheidung wäre dann transparenter und leichter verständlich geworden und hätte eine Reihe von inneren Widersprüchlichkeiten weniger (u.a. der Umkehrschluß auf der Basis einer hypothetischen Annahme einerseits und die uneingeschränkte [zutreffende] Anerkennung der Geltung des § 14 NPVO) andererseits). Es ist kein Wunder, daß nur wenige die Entscheidung wirklich kennen und daher jeder aus gegensätzlichen und überflüssigen Bemerkungen das herausnimmt, was ihm gerade gefällt. Wer sich auf das Urteil beruft, tut gut daran, es vorher auf einschlägige Schlüssigkeit und darauf zu prüfen, ob nicht da oder dort etwas anderes steht als angenommen. (Siehe in diesem Zusammenhang auch C 5.)


Im übrigen leidet das Urteil für die aktuelle Diskussion an der Tatsache, daß es im Jahre 1999 über eine Rechtsverordnung aus dem Jahre 1992/97 entscheiden mußte, die ihrerseits eine Situation betraf, welche ihre Wurzeln in langjährig rechtswidrigem Verhalten der Staatsregierung bzw. des zuständigen Ministeriums hatte, der unterlassenen Borkenkäferbekämpfung nämlich. Darauf ist noch zurückzukommen, weil auch dies eine aktuelle Handlungspflicht der Verwaltung aus vorausgegangen rechtswidrigem Tun bzw. Unterlassen begründet.


� Ich vermute, daß der Klammerverweis auf § 3 ein nicht gelöschtes Relikt aus einer Entwicklungsphase der NPVO ist, in der man die erst kurz vor ‚Redaktionsschluß’ berücksichtigte Sonderrolle des Hochlagenwaldes noch nicht ausreichend bedacht hatte (siehe oben B 1.71 mit Fußnoten.


� Spiegelbildlich bestimmt Art. 47 BayWaldG, daß – wie oben B 11 bei der Behandlung des Ermessensspielraums bereits erwähnt - , die Vorschriften des Waldgesetzes auch in Nationalparken gelten, „soweit die Nationalparkverordnungen nicht entgegenstehen.“


� Da hier biologische Sachverhalte, zu denen ich Fachkenntnisse weder habe noch beanspruchen möchte, im rechtlichen Zusammenhang behandelt werden liegt mir an der Klarstellung, daß die rechtssystematischen Feststellungen auch dann Geltung haben und behalten, wenn Fachleute (unter sich meist unterschiedlicher Auffassung) die forstfachlichen Grundlagen der rechtlichen Regelung anders beurteilen wollen. Das gilt beispielsweise auch für die Schutzfunktion des Hochlagenwaldes für den Wasserhaushalt. Eine Korrektur von Rechtsnormen vollzieht sich in einem Rechtsstaat nicht durch deren Mißachtung, sondern durch deren Änderung in dem dafür vorgesehenen Procedere. Leider  erweisen sich in den letzten Jahrzehnten normative Änderungen mit zunehmender Häufigkeit als unverantwortliche, experimentelle Fehlspekulationen, was wiederum die Tendenz zur Mißachtung normativer Festlegungen fördert. So nähert sich ein politisches Gemeinwesen in allgemeinem Verfall seiner gesellschaftlichen Systeme der Rechts- und Staatsanarchie.


� Äußerungen des Leiters der NP-Verwaltung bei einer Podiumsdiskussion veranlassen zu der Klarstellung, daß es auch ein Tun durch Unterlassen gibt, und zwar (mindestens ) in Versäumung pflichtgemäßer Ermessensausübung und/oder einer Pflicht aus vorausgegangenem Tun (oder Unterlassen).


� Man erinnere sich auch in diesem Zusammenhang an die regierungsseitig gestützte Verwaltungsaktivität bei der Zerstörung von Trifteinrichtungen contra legem. Selbst wenn kommunale Entscheidungsträger bei dem betreffenden Beschluß – wie und auf welcher Informationsgrundlage oder auf welchem Kenntnisstand auch immer – zugestimmt haben sollten, wird die Rechtswidrigkeit nicht durch Konsens ausgehebelt.


� Sie liegen in ihrer ideologistischen Grundlage durchaus auf einer Linie mit der Überheblichkeit und Arroganz bei den staatsdirigistischen (und stümperhaften) Eingriffen in die deutsche Rechtschreibung durch Verordnung, wobei Bayern ebenfalls eine traurig hervorragende Rolle gespielt hat.


� Die Ministerin für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, Martini, hat bei der Vorstellung des Referentenentwurfes für das neue Landeswaldgesetz (Nov. 1999) in Rheinland-Pfalz ihren Ausführungen erfreulicherweise vorausgeschickt, daß ein Bürger das Recht hat, bei Lektüre des Gesetzes ohne weiteres und ohne Hintertreppe zu sehen und zu verstehen, was geschehen soll und was von ihm verlangt wird. Heiterkeit hat sie dabei nur dort erregt, wo dieses verständliche Konzept den anwesenden Interessenvertretern nicht genehm war.


� Vgl. auch oben B 1.11 mit FN 47.


� II 2.1.1 EG – S.11 dl


� I 2.4 EG – S.9 dl


� Dieses Wissen ist bei der Verwaltung als notwendig zu unterstellen.


 � Zitat oben A 1


� Der reduzierende Begriff des Zulassens im Leitsatz – der substantiellen Wiedergabe des Entscheidungsinhalts - ist schon bezeichnend, weil er besagt, daß keineswegs so gehandelt werden muß (zumal nicht nach § 3 NPVO und zusätzlich nicht im Hinblick auf § 14 NPVO). 


� Naturschutzrechtlich eine fragwürdige – m.E. unzutreffende – Devise.
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